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Vorwort

Ob beim Potsdamer Platz, am Lehrter
Bahnhof oder bei der Vielzahl sonstiger
Planungs- und Bauvorhaben in Berlin:
Überall wo sich die Stadt verändert, wo
gebaut und gebuddelt wird, sind Ein-
griffe in den Naturhaushalt notwendig.
Dabei gilt es, Umwelt- und Natur-
schutzbelange zu berücksichtigen.
Zwei zentrale Instrumente hierfür sind
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
und die Eingriffsregelung. Über ihre
Anwendung und die daraus resultie-
renden Konsequenzen informiert diese
Broschüre umfassend.
Bauherren und Investoren erfahren, wie
sie ihr Bauvorhaben umweltverträglich
realisieren können. Für Architekten und
Planer ist das Anforderungsprofil der
einzelnen Planungs- und Genehmi-
gungsschritte zusammengestellt. Den
Genehmigungsbehörden werden über-
arbeitete Erfordernisse für umweltge-
rechte Planungen an die Hand gege-
ben.
Damit ermöglicht dieser aktualisierte
Leitfaden nicht nur, Umweltbelange
frühzeitig zu berücksichtigen und in
die jeweiligen Vorhaben zu integrieren,
sondern sorgt mit einem besseren Ver-
ständnis dieser Instrumente für mehr
Transparenz und Akzeptanz.

Der Abbau von unnötigen Verzögerun-
gen bei Projekten ist hierbei hoffentlich
mehr als nur angenehmer Nebeneffekt.

Peter Strieder
Senator für Stadtentwicklung,
Umweltschutz und Technologie
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1. Einleitung

In den letzten Jahren sind eine Vielzahl
von Rechtsvorschriften erlassen wor-
den, damit Umwelt- und Naturschutz-
belange bei Planungen und Baumaß-
nahmen stärker berücksichtigt werden.
Die wesentlichen Instrumente dafür
sind die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) und die naturschutzrecht-
liche Eingriffsregelung.
Mit ihnen sollen Beeinträchtigungen,
Gefährdungen sowie Schädigungen
des Menschen und der natürlichen
Umwelt durch menschliches Handeln
erfasst und ihre Folgen abgeschätzt
werden.
Beide Instrumente sind in der Regel
keine eigenständigen Verfahren, son-
dern werden in die Abwägungs- und
Entscheidungsprozesse von Planungs-
abläufen und Genehmigungsverfahren
eingebunden. Sie sollen das in den ver-
schiedenen Fachgesetzen verankerte
Verursacher- und Vorsorgeprinzip zur
Anwendung bringen.
Trotz ähnlicher Zielsetzung weisen die-
se beiden Instrumente unterschiedli-
che Ansatzpunkte und Rechtsfolgen
auf.
Die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) ist ein Verfahren, bei dem im Pla-
nungsstadium eines Bauvorhabens ab-
geschätzt wird, welche Belastungen
voraussichtlich auf die Umwelt zukom-
men. Diese Umweltauswirkungen wer-
den umfassend ermittelt, beschrieben
und bewertet. Die Öffentlichkeit wird in
das Verfahren einbezogen. Resultat der
UVP ist ein fachliches Urteil über die
Umweltverträglichkeit eines Vorha-
bens, jedoch keine Entscheidung dar-
über, ob dieses Vorhaben genehmigt
wird oder nicht – die UVP bereitet diese
Entscheidung nur vor. Ziel einer UVP ist
es, zu ermitteln, welche Umweltauswir-
kungen ein Vorhaben verursacht, wie
ihnen entgegengewirkt werden kann
und welche Restbelastung für die Um-
welt verbleibt.
Das Ergebnis der UVP ist eine Bewer-
tung dieser Belastungen und ist in der
Entscheidung über die Zulassung des
Vorhabens zu berücksichtigen. Dabei
sollen möglichst frühzeitig und umfas-
send umweltrelevante Aspekte erkannt
und ihnen auf diese Weise zu einer ver-
stärkten Berücksichtigung in dem Ent-
scheidungsprozess verholfen werden.
Die Eingriffsregelung ist mit der Verab-
schiedung des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG von 1976, zuletzt ge-
ändert durch das Dritte Gesetz zur Än-
derung des Bundesnaturschutzge-
setzes vom 26.8.1998) als Rahmenvor-
schrift den Ländern zur verbindlichen
Umsetzung aufgegeben worden.
Mit der Eingriffsregelung hat der Ge-

setzgeber Natur und Landschaft aus
ihrer traditionellen Bindung an be-
stimmte Reservate und Schutzgebiete
gelöst und einen generellen Schutz-
und Entwicklungsanspruch konkreti-
siert und instrumentalisiert.
Zugrunde liegt das Prinzip, dass jeder,
der einen Schaden am Naturhaushalt
oder am Landschaftsbild auslöst, die-
sen als Verursacher auch wieder zu be-
heben hat.
Im Gegensatz zur UVP ergeben sich aus
der Eingriffsregelung im Rahmen der
Zulassungsentscheidung eines Vorha-
bens materiellrechtliche Regelungs-
inhalte und direkte Rechtsfolgen.
Die Tragweite der Eingriffsregelung
geht somit deutlich über den Charakter
der UVP hinaus, die nur Entscheidun-
gen vorbereitet.

Diese Broschüre erläutert die Aufga-
ben, Ziele und Inhalte der Umweltver-
träglichkeitsprüfung und der Eingriffs-
regelung auf der Grundlage der jeweili-
gen Gesetze.

Vorhabenträger (Bauherren und Inve-
storen) werden informiert und darauf
aufmerksam gemacht, wie sie ihr ge-
plantes Vorhaben im Sinne der Um-
weltvorsorge realisieren können.

Architekten und Planer erfahren durch
diesen Leitfaden, welche Leistungen in
Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren zu erbringen sind.

Die verschiedenen Genehmigungsbe-
hörden auf Landes- und Bezirksebene
erhalten mit der Broschüre einen Über-
blick und Erläuterungen zu den gesetz-
lich vorgeschriebenen Planungsschrit-
ten. Sie können damit die Vorhaben-
träger frühzeitig auf die Erfordernisse
der umweltgerechten Planung hinwei-
sen und erläutern, wie jene die Anfor-
derungen für die Baugenehmigung
und andere verwaltungsbehördliche
Verfahren erfüllen können.

Mit den Informationen über die Einzel-
heiten der erforderlichen Schritte wer-
den die Verwaltungsverfahren für Pla-
nende und Bauende transparenter. Dar-
über hinaus wird vor allem klar:
• werden Umweltschutzbelange zu

spät beachtet, entstehen in der Re-
gel Zeitverzug und erheblich höhe-
re Planungs-, Bau- und ggf. Sanie-
rungskosten.

• Planungen bei denen die Umwelt-
verträglichkeit rechtzeitig geprüft
und die negativen Folgen für die
Umwelt minimiert werden, errei-
chen in der Öffentlichkeit eine hö-
here Akzeptanz.
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2.1 Ziele und Grundsätze

Mit der Umweltverträglichkeitsprüfung
führte der Gesetzgeber ein Instrument
der Umweltvorsorge ein, mit dem die
Umweltauswirkungen geplanter Vorha-
ben frühzeitig und umfassend ermit-
telt, beschrieben und bewertet werden.
Das Ergebnis fließt in die Zulassungs-
entscheidung ein.
Anders als in vielen Teilbereichen des
Umweltrechts findet hier nicht nur eine
auf ein Schutzgut bezogene, sondern
eine medienübergreifende Bestands-
aufnahme und Bewertung der Umwelt-

folgen einer Maßnahme statt, in die alle
Umweltgüter einschließlich ihrer Wech-
selwirkungen einbezogen sind (§ 2 Abs.
1 Satz 2 UVPG).
Die Bewertung ist gemäß §§ 1 und 12
UVPG auf der Grundlage geltender
Fachgesetze, einschlägiger Ausfüh-
rungsvorschriften des Fachrechtes und
medienübergreifender Bewertungs-
grundsätze durchzuführen.
Entscheidungserheblich für die Bewer-
tung und das Ergebnis der UVP ist also
die Prüfung der einzelnen Umweltaus-
wirkungen und ihren Wechselwirkun-
gen entsprechend den Fachgesetzen
und den landesrechtlichen Ausfüh-
rungsgesetzen für die einzelnen Teilbe-
reiche der Umwelt.
So sind die Umweltauswirkungen im
Sinne des UVPG (§§ 2,12,20) über das
Bundesnaturschutzgesetz hinaus auch
nach Maßgabe z.B. des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG), des Bundes-

2. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
oder des Bundeswaldgesetzes
(BWaldG) zu ermitteln, zu beschreiben
und zu bewerten.
Das Resultat der UVP ist ein fachliches
Urteil über die Umwelterheblichkeit
eines Vorhabens. Es dient der Vorberei-
tung der Genehmigungsentscheidung.
Die Bewilligung, Genehmigung oder
Zulassung erfolgt immer im Rahmen
einer Gesamtabwägung, auch unter
Berücksichtigung anderer raum-
wirksamer Belange.

2.2 Rechtliche Grundlagen

• Richtlinie der Europäischen Ge-
meinschaft über die Umweltver-
träglichkeit bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten (85/
337/EWG) vom 27.06.1985 (ABl. EG.
Nr. L 175/40), geändert durch Richt-
linie 97/11/EWG vom 3.3.1997 (ABl.
EG Nr. L 73/5)

• Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG)
vom 12.02.1990 (BGBl. I S. 205), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
18.08.1997 (BGBl. I S. 2081)

• Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Ausführung des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPGVwV) vom 18.09.1995 (GMBl.
S. 671)

• Berliner Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG-Bln)
vom 21.07.1992 (GVBl S. 234)

 Berliner Gesetz über die Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung (UVPG-Berlin)

 Gesetz über die
 Umwelt verträglichkeitsprüfung (UVPG)
 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
 Ausführung des Gesetzes über die
 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-VwV) 

Richtlinie des Rates der EU über die
Umweltverträglichkeit bei bestimmten
öffentlichen und privaten Projekten
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Weitere Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft sollen an dieser Stelle
erwähnt werden:
• Richtlinie über die integrierte Ver-

meidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (96/61/EG)
vom 24.09.1996 (ABl. EG Nr. L 257/
26)

• Richtlinie über den freien Zugang
zu Informationen über die Umwelt
(90/313/EWG) vom 7.06.1990 (ABl.
EG Nr. L 158/56)

• Richtlinie zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen (Flora-
Fauna-Habitat - FFH-Richtlinie) (92/
43/EWG) vom 21.03.1992 (ABl. EG. L
206/7)

• Vogelschutzrichtlinie (74/409 EWG)
vom 2.April 1979 (ABL. EG Nr. L103/
1), geändert durch Richtlinie (97/49
EWG) vom 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L
223/9)

2.3 Anwendungsbereiche

In der Anlage zu § 3 UVPG werden die
Vorhaben genannt, die bei Errichtung,
Betrieb, Stillegung, Beseitigung oder
wesentlicher Änderung einer UVP zu
unterziehen sind. Zu diesen Vorhaben
gehören u.a.:
• Errichtung und Betrieb von Kraft-

werken, Heizkraftwerken und kern-
technischen Anlagen

• Neubau, Ausbau und Betrieb von
Abwasserbehandlungsanlagen

• planfeststellungsbedürftiger Aus-
bau oder Neubau von Bundes-
wasserstraßen

• planfeststellungsbedürftiger Bau
und Änderung von Bundesfern-
straßen

• Bau und Änderung bestimmter An-
lagen des schienengebundenen
Verkehrs

• planfeststellungsbedürftige Anlage
und Änderung von Flugplätzen

• planfeststellungspflichtige Anlagen
gemäß Abfallgesetz

• Errichtung von Einkaufszentren
bzw. Handelsbetrieben ab einer
Geschossfläche von 5000 m2, für die
Bebauungspläne aufgestellt wer-
den

• planfeststellungspflichtige Anlagen
gemäß Bundesberggesetz

• Herstellung, Beseitigung und we-
sentliche Umgestaltung eines Ge-
wässers oder seiner Ufer.

In bestimmten Fällen fordert das Ge-
setz eine UVP bereits in den Verfahren,
die bei bestimmten Vorhaben vorge-
schaltet werden wie z.B. bei der Linien-
bestimmung von Bundesfernstraßen
oder gemeinsamen Raumordnungs-
verfahren mit Brandenburg.
(Das Land Berlin führt keine eigenstän-
digen Raumordnungsverfahren durch.)

2.4 Aufbau und Inhalt einer
Umweltverträglichkeitsstudie
(UVS)

Das UVPG ist vorwiegend verfahrens-
orientiert ausgelegt und regelt den Ab-
lauf, die Zuständigkeiten, die Beteili-
gungen und die zu erbringenden Lei-
stungen im UVP-Verfahren (siehe Abb.
Inhaltlicher Aufbau einer Umwelt-
verträglichkeitsstudie).
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Allgemein verständliche Zusammenfassung

Allgemeines

Kontext des geplanten Vorhabens

Beschreibung der rechtlichen Rahmenbedingung

Abfall-/abwasserwirtschaftliche oder sonstige
Rahmenbedingungen

Beschreibung der
Anlagenkonzeption

für die Phasen Bau, Betrieb, Nachbetrieb/
Abriß/Rekultivierung, Betriebsstörungen
einschließlich der möglichen Wirkungen durch die
Anlage 

Beschreibung der
Standortsituation

Mensch, Flora und Fauna, Boden, Wasser,
Luft, Klima, Landschaft, Sachgüter und kulturelles Erbe
einschließlich der jeweiligen Wechselbeziehungen

Prognose und Beurteilung der
zu erwartenden erheblichen
Umweltauswirkungen

-Konfliktmatrix

-Beurteilung der Erheblichkeit oder
 Unerheblichkeit

-Darstellung der Positiv- und Negativeffekte

-Ermittlung der Wechselwirkungen

-verbal-argumentative Darstellung 

Hinweis zu Vermeidung/Minderung,
Ausgleich und Ersatz
sowie Standortalternativen

-Schutzvorkehrungen für die einzelnen
 Umweltbereiche

-ökologische Stabilisierungsmaßnahmen im
 Untersuchungsraum

-Maßnahmen bezogen auf die Anlagen-
 konzeption (bauliche Optimierung)

-Maßnahmen zur Emissionsminderung

-Hinweise und Empfehlung für den Landschafts-
 pflegerischen Begleitplan

Gesamteinschätzung der Umweltauswirkungen
unter Berücksichtigung der Hinweise zu

Vermeidung/Minderung/Kompensation und
möglichen Alternativen

Inhaltlicher Aufbau einer Umweltverträ lichkeitsstudieg
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An dieser Stelle sollen einige Begriffe
geklärt werden, die im Zusammenhang
mit dem Verfahren verwendet werden
und zu Missverständnissen führen kön-
nen:
„Umweltverträglichkeitsstudie” (UVS)
oder „Umweltverträglichkeitsunter-
suchung” (UVU) werden die fachlich-
inhaltlichen Beiträge einer „Umweltver-
träglichkeitsprüfung” (UVP) genannt.
Die UVP umfasst den gesamten verfah-
rensrechtlichen Prozess, wobei die Prü-
fung (Abwägung) durch die jeweils zu-
ständige Zulassungsbehörde erfolgt.

Mit einer UVS werden die Auswirkun-
gen von Vorhaben auf folgende
Schutzgüter ermittelt, beschrieben und
bewertet:
• Menschen, Fauna und Flora,
• Boden, Wasser, Luft, Klima und Land-

schaft,
• Sachgüter und kulturelles Erbe,
einschließlich der jeweiligen Wechsel-
wirkungen.
Um herauszufinden, was nun genau im
Einzelnen beeinträchtigt werden kann,
müssen die Bestandteile und Funktio-
nen dieser zu schützenden Güter wei-
ter aufgefächert werden.

Mensch
Leben, Gesundheit, Wohlbefinden des
Menschen definiert über: Wohn/Wohn-
umfeldfunktion, Erholungs-/ Freizeit-
funktion, ressourcenabhängige Um-
weltnutzungen.
Die Nutzung der Umwelt durch den
Menschen wird in besonderem Maße
von den jeweils beanspruchten Schutz-
gütern beeinflusst. Hier steht aber nicht
das Schutzgut an sich, sondern die Be-
einträchtigung des Menschen als Nut-
zer des entsprechenden Schutzgutes
im Vordergrund.

Fauna und Flora
Vegetation, Flora und Fauna, Biotop-
funktion, Lebensraumfunktion, Arten-
spektrum

Boden
Lebensgrundlage und Lebensraum für
Menschen, Tiere, Pflanzen (biotische

Lebensraumfunktion, natürliche Er-
tragsfunktion), Teil des Naturhaushal-
tes, insbesondere mit seinen Wasser-
und Nährstoffkreisläufen (Speicher-
und Reglerfunktion), Abbau-, Aus-
gleichs- und Aufbaumedium für stoffli-
che Einwirkungen (Filter- und Puffer-
eigenschaften)

Wasser
Grundwasser (Grundwasserdargebot, -
qualität, Funktion für den Landschafts-
wasserhaushalt) Oberflächengewässer
(natürliche Retentionsfunktion, Gewäs-
sergüte, Selbstreinigungsfähigkeit, bio-
tische Lebensraumfunktion)

Klima/Luft
Klimatische und lufthygienische Aus-
gleichsfunktion

Landschaft (Orts- und Landschaftsbild,
Erholungsfunktion)
Der Begriff Landschaftsbild umfaßt
nach § 1 BNatSchG Vielfalt, Eigenart
und Schönheit von Natur und Land-
schaft, d.h. die sinnlich wahrnehmbaren
Ausprägungen von Natur und Land-
schaft.
Im besiedelten Raum wird das Stadt-
bild dem Landschaftsbild weitgehend
gleichgesetzt und steht zum Teil für die
Erholungseignung eines Gebietes.

Sachgüter und kulturelles Erbe
Geschützte oder schützenswerte Kul-
tur-, Bau- oder Bodendenkmäler, histo-
rische Kulturlandschaften und
Landschaftsteile von besonderer cha-
rakteristischer Eigenart im Bezug zum
visuellen und historischen Landschafts-
schutz.

Wechselwirkungen
Mit den Wechselwirkungen sollen die
Stoffkreisläufe und Energieströme im
Naturhaushalt Berücksichtigung fin-
den. Sie sind über landschaftsraum-
typische Zusammenhänge zwischen
den abiotischen und biotischen
Funktionselementen der Schutzgüter
zu erfassen.
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2.5 Verfahrensablauf einer UVP

Behördliche
Auflagen

Zusammenstel-
lung geforderter

Unterlagen,
Einreichung

(Mindestanfor-
derungen,
zumutbare
Unterlagen)

Prüfung der
Antrags-

unterlagen

Antrags-
konferenz,

Festlegung des
Untersuchungs-

rahmens und
beizubringenden

Unterlagen

Beteiligung 
anderer

Behörden

UVP-
gutachten

(UVS)

Verfügbare
Daten und

Informationen

planungsbegleitende Abstimmung der
Untersuchungen auf der Grund-
lage von Zwischenergebnissen

BeratungProjektabsicht

Untersuchungs-
rahmen

Prüfung der
Unterlagen auf
Vollständigkeit

Beteiligungs-
verfahren

andere
Behörden

Beteiligung 
der

Öffentlichkeit

Zusammen-
fassende

Darstellung der
Umwelt-

auswirkungen

Bewertung der
Umwelt-

auswirkungen

Abwägung und
Endscheidungs-

findung
gem. Fachgesetz

Bescheid über 
die Zulässigkeit
des Vorhabens

gem. Fachgesetz

Beginn bzw.
Aufgabe des
Vorhabens

Angaben zum
Vorhaben

Antrag/Unterrichtung

über das UVP- bzw. VwVfG-Gesetz geregelte Verfahrensschritte

Unterrichtung

Empfehlung

Auftrag

fach-
planerischer

Vorschlag

§ 6 UVPG

§ 11 UVPG

§ 9 UVPG

§ 12 UVPG

§ 13 UVPG

§ 7, 8 UVPG

§ 5 UVPG § 71c VwVfG

§ 73 VwVfG

§ 74, 75 VwVfG

Unternehmer/
Vorhabenträger

unabhängiger
Gutachter

Genehmigungs-
behörde

Fachbehörde Öffentlichkeit Regelung im 
UVPG

Regelung im 
VwVfG

Beteiligung 
der

Öffentlichkeit
(optional)
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Der Vorhabenträger unterrichtet die
zuständige Behörde (Zulassungs- oder
Genehmigungsbehörde) über die
Projektabsicht und legt erste Anga-
ben zum Vorhaben vor. Nach Prüfung
dieser Antragsunterlagen führt die
zuständige Behörde einen Scoping-
Termin durch. Zu dieser Antrags-
konferenz werden auch andere Behör-
den, Sachverständige und Dritte hinzu-
gezogen. Anhand der Unterlagen und
einer Grobeinschätzung der Umwelt-
auswirkungen wird der Untersuch-
ungsrahmen und die Methodik für die
UVS festgelegt. Dies betrifft auch den
voraussichtlichen Untersuchungsraum
und die beizubringenden Unterlagen.
Der Vorhabenträger wird darüber un-
terrichtet. Die zuständige Behörde stellt
ihm, soweit möglich, Daten und Infor-
mationen über die Umweltsituation zur
Verfügung (Gutachten, Emissions-,
Immissions-, Lärm-, Altlastenkataster,
Biotopkartierungen, Luftaufnahmen),
oder verweist ihn auf andere Quellen.
Der Vorhabenträger beauftragt in der
Regel ein Gutachterbüro mit der Erar-
beitung der UVS.
Nach Zusammenstellung der gefor-
derten Unterlagen, auf der Grundlage
der gesetzlichen Mindestanforderun-
gen und Zumutbarkeit (entspr. § 6
UVPG, bzw. UVP-Verwaltungsvorschrift
0.5; 0.6 1 ) reicht der Vorhabenträger im
nächsten Schritt die Unterlagen bei der
zuständigen Behörde ein. Diese prüft
zunächst die Angaben auf Vollständig-
keit.
Danach eröffnet die federführende Be-
hörde das Verfahren nach dem jewei-
ligen Fachrecht, in welchem die UVP
als unselbstständiger Teil eingebettet
ist.
Diese Behörde beteiligt im Verfahren
die anderen in ihrem Aufgabenbereich
berührten Behörden (Träger öffentli-
cher Belange), die die Auswirkungen
des Vorhabens beurteilen und ihre Stel-
lungnahme abgeben (§ 7 UVPG). Dies
betrifft besonders die Naturschutz-
behörde, deren Aufgabenbereich regel-
mäßig betroffen ist (§ 14 Abs. 1 Satz 3
UVPG).
Weiterhin werden die Unterlagen für
die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme
und möglichen Äußerung ausgelegt
(§␣ 9 UVPG).

Die behördlichen Stellungnahmen und
die Einwendungen der Öffentlichkeit
fließen in die zusammenfassende Dar-
stellung der Umweltauswirkungen
ein, die von der federführenden Behör-
de erarbeitet wird (§ 11 UVPG). Diese
Darstellung der Umweltauswirkungen
ist die Grundlage für die folgende Be-
wertung nach § 12 UVPG. Die Behörde
prüft dafür die eingereichten Unterla-
gen und berücksichtigt alle entschei-
dungserheblichen Stellungnahmen.
Bewertet wird nach Maßgabe der gel-
tenden Gesetze, Verwaltungsvorschrif-
ten, fachlicher Maßstäbe sowie Richt-,
Prüf-, und Grenzwerte etc. (UVPVwV, TA
Luft u.a.m.). Nach dem inhaltlichen
Abschluss der Umweltverträglichkeits-
prüfung trifft die Genehmigungsbehör-
de die Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der Bewer-
tung (§ 12 UVPG). Diese Entscheidung
schließt den Vorgang des planerischen
Abwägens ein.
Abschließend teilt die Genehmigungs-
behörde dem Vorhabenträger die von
ihr getroffene Entscheidung über die
Zulässigkeit des Vorhabens einschließ-
lich notwendiger Auflagen oder Vari-
anten mit.
Werden Verfahren in mehreren Stufen
durchgeführt, dann sieht das UVP-Ge-
setz auch für vorgelagerte Entschei-
dungen wie Linienbestimmungs-
verfahren, eine UVP vor. § 15 UVPG re-
gelt diesbezüglich eine Aufteilung der
UVP-Inhalte zum jeweiligen Planungs-
stand nach Art und Konkretisierungs-
grad, um eine Doppelprüfung der Um-
weltauswirkungen zu vermeiden. Nach
einer UVP im vorgelagerten Verfahren
beschränkt sich die UVP für das
Zulassungsverfahren lediglich auf die
Untersuchung weiterer erheblicher
Auswirkungen bzw. auf eine detaillier-
tere Prüfung der Auswirkungen.

2.6 Ermittlung und Beschrei-
bung der Umweltauswirkungen
in der Umweltverträglichkeits-
studie (UVS)

2.6.1 Untersuchungsumfang

Was von einer UVS alles zu untersu-
chen ist, wird, aufbauend auf den vom
Antragsteller vorzulegenden Informa-
tionen und der Projektskizze, ermittelt.
Sollen Projekte abschnittsweise ver-
wirklicht werden, wie z.B. Autobahnab-
schnittsbau, so sind bei Teilzulassungen
immer wahrscheinliche bzw. erkennba-
re Konfliktpunkte des gesamten Projek-
tes mit zu betrachten. Erst durch diese
Gesamtbeurteilung des Projektes kann

1Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Ausführung des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung vom 18.9.1995, GMBl.
S.671, regelt detailliert die Grundsätze der
Darstellung und Bewertung der Umweltaus-
wirkungen entsprechend den einzelnen Fach-
gesetzen.
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die Tragweite auch teilweiser Beein-
trächtigungen abgeschätzt werden.
Zu den für eine erste Beurteilung erfor-
derlichen Informationen gehören u.a.:

• Flächenbedarf, Flächenversiegel-
ung, Bodenabtrag, Abgrabung, Auf-
schüttung, Zerschneidung;

• Grundwasserbeeinträchtigungen
(GW-Absenkung, GW-Stau, Zerstö-
rung GW-stauender Schichten);

• Gewässerquerung, Gewässeraus-
bau, Gewässerverlegung, Gewässer-
verrohrung, Uferveränderungen
und -mauern;

• Ressourcenbedarf (Wasser, Luft, En-
ergie usw.);

• Emissionen (z.B. Lärm, Abwasser, Ab-
gase, Erschütterungen, elektroma-
gnetische Felder);

• Verkehrsaufkommen (Ver- und Ent-
sorgungsverkehr, Fahrzeug-
mengen);

aber auch Angaben über
• mögliche Alternativen,
• Produktionsverfahren,
• Hinweise auf fehlende Kenntnisse

oder noch vorhandene technische
Probleme.

Entsprechend dieser Zusammenstel-
lung sind die möglichen Umweltfolgen
getrennt nach ihren Wirkungen zu un-
tersuchen, zu beschreiben und zu be-
werten.
Baubedingte Auswirkungen entstehen
vor und während der Bauzeit durch
vorbereitende Maßnahmen, Erschließ-
ungsarbeiten sowie Einrichtung und
Betrieb der Baustelle (Baustellenzu-
fahrt, Aufbau der Anlage, Baulärm
usw.).

Anlagebedingte Auswirkungen sind
mit der baulichen Anlage verknüpft,
irreversibel und langfristig (z.B. Über-
bauung und Versiegelung mit völligem

Verlust aller Schutzgutfunktionen, fer-
ner im Umfeld verursachte Entwertun-
gen wie die Zerschneidung von Tier-
wanderungsbahnen oder von Sicht-
achsen).
Betriebsbedingte Auswirkungen resul-
tieren aus dem Anlagenbetrieb, durch
Ver- und Entsorgung, Wasser- und Ener-
gieverbrauch, Emissionen im Regel-
betrieb und im Störungsfall.
Stilllegungsbedingte Auswirkungen
betreffen z.B. Abfälle, und Recycel-
barkeit.
Diese Daten sind die Grundlage für die
Prognose der zu erwartenden erhebli-
chen Umweltauswirkungen.

Voraussetzung für die Umweltfolgen-
abschätzung in der UVS ist eine aktuel-
le und umfassende Bestandserhebung
sowie Beschreibung der in § 2 UVPG,
geändert gem. EU-Änderungsrichtlinie
vom 3. März 1997 genannten Schutz-
güter:
• Boden, Wasser, Luft und Klima;
• Menschen,
• Fauna und Flora,
• Landschaft,
• Sachgüter und kulturelles Erbe ein-

schließlich deren Wechselwirkun-
gen untereinander.

Die folgende Aufstellung zeigt beispiel-
haft Umweltauswirkungen groß-
flächiger Einzelhandelsbetriebe
(HOFFMANN, 1998).
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Projektbedingte Auswirkungen Wirkfaktoren Primär betroffene Schutzgüter

Flächenverbrauch Bebauung, baubetriebliche Boden, Wasserhaushalt, Klima,

Geländeveränderung, Befestigungen Biotope, Orts- u. Landschaftsbild

für Parkplätze, Zufahrten Freiraumerholung

Abriegelung Gebäude und Betriebsflächen, Klima und Lufthygiene, Orts- u.

Erschließung, Zufahrtstraßen Landschaftsbild, Freiraumerholung

Immissionen Verkehrsaufkommen, Energiebedarf Klima und Lufthygiene

Freiraumerholung

Grundwasserverbrauch Trink- und Brauchwasserbedarf Wasserhaushalt

Abfallentsorgung Sammlung, Verarbeitung und Lufthygiene, Wasserhaushalt

Transport von Verpackungsmüll,

Kumulative Prozesse Erhöhtes Verkehrsaufkommen (alle)

Zusätzliche Erschließungsanlagen (alle)

Sekundäre Effekte Besiedlungsimpulse im Außen- (alle)

bereich, Verlust innerstädtischer

Qualitäten (Mensch)

Tab. 1
Umweltauswirkungen
großflächiger
Einzelhandelsbetriebe

Mögliche Wirkungen auf die Schutz-
güter (Belastungen, Gefährdungen, Ver-
besserungen usw.) sowie gegenseitige
Beeinflussungen (Wechselwirkungen,
Verbesserungen für ein Schutzgut zu
Lasten eines anderen usw.) sind nach-
vollziehbar abzuleiten und darzulegen.
Absehbare Konflikte sind aufzuzeigen.
Einzelheiten bezüglich der erforderli-
chen Untersuchungen werden mit dem
Vorhabenträger und der Genehmi-
gungsbehörde zu Beginn des Verfah-
rens (Scoping-Termin) festgelegt.
In einer UVS sollen verschiedene ziel-
führende Varianten bezüglich ihrer Um-
weltverträglichkeit miteinander vergli-
chen werden.

2.6.2 Informationsgewinnung

Um die entscheidungserheblichen Un-
terlagen für die UVP zu erstellen, wer-
den umfassende Informationen über
die einzelnen Schutzgüter benötigt. Sie
werden normalerweise durch ein vom
Vorhabenträger beauftragtes Gutach-
terbüro zusammengestellt.
In Berlin ist die Informationsdichte bei
umweltrelevanten Daten sehr hoch, die
Gutachter können meist auf vorhande-
ne Pläne, Gutachten, thematische Kar-
ten aus dem Umweltatlas, Biotop-
kartierungen, Emissions-, Immisions-,
Lärm-, und Altlastenkataster sowie auf
weitere Informationsquellen, wie z.B.
andere Umweltverträglichkeitsstudien,
als Grundlage zur Beschreibung des
Umweltzustandes zurückgreifen.
Eine Auswahl der wichtigsten UVP-rele-
vanten Daten und Parameter sind in
Tabelle 2 beispielhaft aufgeführt, eben-
so die jeweils dafür zuständige Behör-
de.

2.6.3 Untersuchungsgebiet

Die Abgrenzungen des Untersuchungs-
gebietes sind projektabhängig  und
werden nach den örtlichen Verhältnis-
sen festgelegt.
Zu Beginn der Planung sind oft die
Ausmaße und entsprechenden
Wirkungsräume eines Projektes noch
nicht endgültig erkennbar, so dass
durch ein stufenweises Vorgehen die
Abgrenzung des Untersuchungs-
raumes konkretisiert wird. In der An-
fangsphase, in der meist noch die präzi-
se räumliche Lage gesucht wird, kann
der Untersuchungsraum anhand allge-
meiner Projekt- und Planungsvorgaben
festgelegt werden. Dazu und für die
weitere Informationsgewinnung ste-
hen verschiedene Planungsgrundlagen
zur Verfügung (s. Tabelle 2).
Die Abgrenzung des Untersuchungs-
raumes bezieht sich auf die Funktionen
der Schutzgüter.
Dies ist notwendig, da die Auswirkun-
gen, bezogen auf einzelne Schutzgüter,
unterschiedlich weit reichen können.
So kann das Fällen von Bäumen einer-
seits räumlich eng begrenzte Auswir-
kungen haben, z.B. durch den Verlust
von Nahrungs- und Aufenthalts-
bereichen bestimmter Tiere, anderer-
seits die Beeinträchtigungen der
Schutzgüter Mensch oder Landschaft
aber flächenhaft große Auswirkungen
aufweisen (z.B. Sichtschutz auf eine
lärmintensive Straße verschwindet;
Lärm und Abgase können sich unge-
hindert bis zum angrenzenden Wohn-
gebiet ausbreiten).
Im Unterschied zu Flächenländern oder
den Außenbereichen Berlins reichen
die Auswirkungen der Projekte im be-
bauten Bereich oft nur bis zur nächst-
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Informationshierarchie Themen zuständige Behörde

Grundlagenkarten - topographische, geologische Senatsverwaltung für Bauen,
und geomorphologische Karten Wohnen und Verkehr

- Bodengesellschaften Senatsverwaltung für
- Klimakarten Stadtentwicklung, Umweltschutz
- Vegetationskarten und Technologie
- Forstkarten, -pläne /

Standortkarten

übergeordnete Planungen - Landesentwicklungsprogramm Ministerium für Umwelt,
Brandenburg Naturschutz und Raumordnung

- Landesentwicklungspläne des Landes Brandenburg
- Landschaftsprogramm Berlin

einschließlich Artenschutz- Senatsverwaltung für
programm Stadtentwicklung, Umweltschutz

- Forstliche Rahmenplanung und Technologie
- Flächennutzungsplan
- Stadtentwicklungspläne
- Bereichsentwicklungspläne Bezirksämter

Umweltinformationssytem - Umweltatlas Senatsverwaltung für
- Altlastenkataster Stadtentwicklung, Umweltschutz

und Technologie
Bezirksämter

Landschafts- und Bauleitplanung - Landschaftspläne Bezirksämter
- Bebauungspläne

Luftbilder Senatsverwaltung für Bauen,
Satellitenbilder Wohnen und Verkehr

Biotop- und Artenschutz - Rote Liste (Flora, Fauna) Senatsverwaltung für
- Artenhilfsprogramme Stadtentwicklung, Umweltschutz
- Schutzgebietsverordnungen und Technologie
- § 26 a Biotope (gem. 8. Änderungs-

gesetz NatSchG Bln für besonders Landesbeauftragter für Naturschutz
geschützte Biotope, ehemals § 30 a) und Landschaftspflege

Bezirksämter

sonstige Fachgutachten Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung,Umweltschutz
und Technologie

Landesbeauftragter für
Naturschutz und Landschaftspflege

Bezirksämter

Tab. 2
Informationen und
zuständige Behörden

gelegenen Bebauung (Immissionen
von Lärm, Licht usw.).
Es ist fachlich ratsam, die Abgrenzungen
des Untersuchungsraumes im
Scopingtermin oder im direkten Kontakt
mit den Prüfbehörden abzustimmen.
Allerdings muss sichergestellt sein, dass
die Untersuchungsergebnisse im Ver-
fahren jederzeit eine Veränderung des
Untersuchungsraums erlauben.

2.6.4 Untersuchungszeitraum

Dank der umfangreichen Planungs-
grundlagen in Berlin und aufbauend
auf anderen Untersuchungen steht be-
reits oft eine Vielfalt von Informationen
und Daten zur Verfügung, die nicht
noch einmal erhoben werden müssen.

Fachlich abgesicherte Analogieschlüsse
insbesondere für abiotische Grundla-
gen sind zulässig.
Sind keine Daten vorhanden, werden
Erhebungen notwendig.
Für biotische Faktoren ist in der Regel
ein Aufnahmezeitraum von einer Vege-
tationsperiode notwendig. Bei weniger
bedeutenden Biotop- und Ökotoptyp-
en ist in begründeten Fällen ein kürze-
rer Untersuchungszeitraum vertretbar.
Auch hier sind Analogieschlüsse zuläs-
sig, wenn die Datengrundlagen nicht
älter als 5 Jahre sind. Häufig sind für
eine umfassende Beurteilung Erhebun-
gen, die über Momentaufnahmen hin-
ausgehen, notwendig. Dies gilt beson-
ders für die Erfassung von Vegetation,
Flora und Fauna. Einen Überblick über
Tierartengruppen, die in ausgewählten
Lebensräumen Berlins zur Charakteri-
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Abb. 4
Landschaftsprogramm
Berlin, Ausschnitt aus
dem Programmplan
Naturhaushalt
(1:50.000)

sierung und Bewertung des biologi-
schen Inventars geeignet sind, gibt die
Tabelle 7 im Anhang.
Der Aufwand der Bestandaufnahme
muss in einem angemessenen Verhält-
nis zur Schwere der Beeinträchtigung
stehen. Als Orientierungshilfe für die

Tab. 3
Mindestuntersuchungs-
zeiträume für
ausgewählte
Tiergruppen

Tiergruppe

Vögel

Amphibien

Libellen

Laufkäfer

Heuschrecken

Schmetterlin-
ge/ Zünsler

Aufnahmeart und Untersuchungszeitraum

Brutvögel: mehrmaliges Begehen wärend der Brutperiode
(i.A. 6 - 10 Kontrollen von Ende März bis Ende
Juni)

Wintergäste: mehrere Kontrollen
Durchzügler: mehrere Kontrollen während der Hauptzugzeit

qualitative Aufnahmen und Bewertung durch Experten;

Wanderbeziehungen zwischen Winterquartier und Laich-
gewässer ab März (erste frostfreie Tage), zum Sommer-
lebensraum ab Ende Mai aufnehmen
Aufstellen von Fallen nur in besonders wertvollen Amphibien-
lebensräumen sinnvoll

bei sonnigen Wetter von April bis Oktober 1- 2 mal monatlich

Mindestfangzeitraum April bis Oktober (Fallen 14tägig kontrol-
lieren)

bei sonnigem Wetter: 1 mal im Mai und 14tägig von Juli bis
September

Beobachtungen und Lichtfänge an trockenen warmen Tagen/
Nächten - 14tägig von April bis Oktober

Schwere des Eingriffes sind neben der
Bedeutung des Biotopes (Biotop-
strukturen und Vegetationsbestände),
die Vorkommen von gefährdeten Pflan-
zen- und Tierarten (Flora-Fauna-
Habitat- und Zeigerarten sowie Arten
der Roten Liste).
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Abb. 5
Lebensraum
Magerrasen auf dem
Flugplatz Johannisthal

2.6.5 Untersuchungsmethode

Für die Ermittlung und allgemeinver-
ständliche Beschreibung der voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen eines
Vorhabens können alle im Einzelfall ge-
eigneten und rechtlich zulässigen qua-
litativen und/oder quantitativen Me-
thoden herangezogen werden. Annah-
men, Randbedingungen und Beurtei-
lungen, auf denen die Vorhersage der
voraussichtlichen Auswirkungen eines
Vorhabens auf die Umwelt beruht, be-
dürfen einer nachvollziehbaren Darle-
gung.
Die Methodenauswahl erfolgt raum-
und vorhabenbezogen und sollte dem
aktuellen Kenntnisstand von Wissen-
schaft bzw. Technik entsprechen.
Die methodische Verarbeitung der Un-
tersuchung erfolgt zielgerecht in fol-
genden Schritten:
• Aufgabenstellung
• Auswahl der Erhebungs- und

Bewertungsmethoden
• Durchführung der Erhebung und

Bewertung
• Ergebnisdarstellung und -inter-

pretation.
Damit die Untersuchung einer Prüfung
standhält, möglicherweise auch einer
gerichtlichen, müssen die fachlichen
Entscheidungen u.a. folgenden Erfor-
dernissen entsprechen:
• Bewertungsschritte sind als solche

kennzuzeichnen,
• Verknüpfungs- und Aggregations-

schritte für die Transformation von
Basisdaten in Bewertungsvorgänge
sind nachvollziehbar zu gestalten,

• Sachdimensionen sind in allen Ar-
beitsschritten zu erhalten,

• wertbildende Kriterien und
Bewertungsrahmen sind darzustel-
len,

• quantitative und qualitative
Inwertsetzungen sind, soweit wie
möglich, über physische Mess-
größen operabel zu machen,

• die Transparenz in der Darstellung
von Einzelergebnissen sowie der
Zusammenführung zu einer
Ergebnisdarstellung in Text, Karte,
Tabelle und/oder Graphik ist not-
wendig.

Hierzu gewährleistet eine methoden-
offene Kombination aus verbalen, gra-
phischen und mathematischen Darstel-
lungen eine möglichst breite
Bewertungs- und Entscheidungsgrund-
lage.
Die einfachste Form der Aufgaben-
strukturierung ist die Klärung der Ar-
beitsschritte mittels eines Fragen-
kataloges. Als Beispiel findet sich im
Anhang ein Fragenkatalog zu den
Arbeits- und Verfahrensschritten der
Untersuchung für die UVP und Ein-
griffsregelung bei einem Straßen-
neubauvorhaben. (aus GASSNER/
WINKELBRANDT 1997)
Als Grundlage für die Festlegung des
Untersuchungsprogramms und zur
fachlichen Beurteilung werden u.a.
auch Checklisten verwendet, welche
die umweltrelevanten Merkmale von
Vorhaben sowie die Parameter der
Schutzgüter auflisten. Diese sog. Merk-
mal- bzw. Parameter-Listen können in



21

Verflechtungsmatrizen zueinander in
Bezug gesetzt werden, die das Bezie-
hungsgefüge zwischen Projekt  und
Umwelt aufzeigen.
Die Abschätzung der Wirkungsinten-
sität kann über Rangordnungstabellen
in Ordinal-Skalen vorgenommen wer-
den, beispielsweise drei, fünf oder neun
verbale Stufen wie „gut-mittel-schlecht”.
Diese sind präzise zu erläutern und ggf.
durch eine fachliche Prioritätensetzung
zu qualifizieren. So sind beispielsweise
besondere faunistische Vorkommen
oder andere Wert- und Funktionsele-
mente mit besonderer Bedeutung
einzelfallbezogen zu berücksichtigen.
Die graphische Darstellung von
Wirkungsketten dient vor allem der dif-
ferenzierten Betrachtung der Folge-
wirkungen und der potentiell Betroffe-
nen. Wirkungsmodelle gehen über die-
se Ablaufdiagramme hinaus und bilden
die Wirkungsrichtungen und -stärken,
direkte und indirekte Wirkungspfade,
d.h. die Dynamik des betroffenen Sy-
stems, komplexer ab (Simulation).

Entsprechend dem UVPG sind die
Schutzgüter und ihre Wechselwirkun-
gen untereinander zu untersuchen.
Dies mag im Einzelfall auch nicht ganz
einfach sein, schwieriger allerdings ist
die Bewertung der Umweltaus-
wirkungen eines Vorhabens. Die
Schutzgüter sind nämlich so unter-
schiedlich, dass sie quantitativ kaum je
auf einen gemeinsamen Nenner ge-
bracht werden können.
„Versuche der Kosten-Nutzen-Analyse,
dies durch Monetarisierung aller be-
treffenden Faktoren zu tun, sind wenig
überzeugend. Auch die Nutzwert-
analyse oder vergleichbare Vorgehens-
weisen sind für die Praxis der UVP al-
lenfalls in besonderen Fällen hilfreich.”
(GASSNER/WINKELBRANDT, 1997)
Die Nutzwertanalyse nach BECHMANN,
ist ein aufwendiges Verfahren zur ver-
gleichenden Bewertung von Entschei-
dungsalternativen. Sie setzt ein konsi-
stentes Wertsystem (Wertmaßstäbe,
Zielsystem) voraus. Mit Hilfe von
Bewertungsregeln ordnet die Nutz-
wertanalyse den Alternativen sog.
Nutzwerte zu, also Aussagen zur Güte
der Schutzgüter in Form von Beurtei-
lungen auf ordinalen Skalen.
In der ökologischen Risikoanalyse er-
folgt nach der Eignungsbewertung des
gegenwärtigen Zustandes die Beurtei-
lung der Umwelt hinsichtlich ihrer
Empfindlichkeit gegenüber der Maß-
nahme und die Bewertung der
Beeinträchtigungsintensität in Risiko-
klassen.

3. Die UVP in
unterschiedlichen
Verwaltungs- und
Planungsverfahren

Wie bereits in Kap. 2.3 ausgeführt, sind
alle in der Anlage zu § 3 UVPG aufge-
führten Vorhaben UVP-pflichtig. Dar-
über hinaus müssen Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen auch für Verfahren
erfolgen, die gestuft bzw. parallel
durchgeführt werden, wie:
• Raumordnungsverfahren zur Er-

mittlung der raumbedeutsamen
Auswirkungen entsprechend dem
Planungsstand des Vorhabens (§ 16
UVPG), soweit für das betreffende
Vorhaben ein Verfahren gemäß
Raumordnungsgesetz durchzufüh-
ren und das Vorhaben UVP-pflichtig
ist,

• Linienbestimmungsverfahren zur
Ermittlung der optimalen Trassen-
führung z.B. für Bundesfern- und -
wasserstraßen, wenn nicht bereits
ein Raumordnungsverfahren mit
UVP durchgeführt wurde (§ 15
UVPG),

• Planfeststellungsverfahren für die
Zulassung bestimmter Vorhaben
mit integrierter UVP (Anlage zu § 3
UVPG),

• Bauleitplanverfahren, die die
Grundlage für die Zulassung von
Vorhaben sein können (§§ 2, 17
UVPG).

Die jeweilige Verfahrensart für die Zu-
lassung eines Vorhabens ist in den ent-
sprechenden Fachgesetzen geregelt.
Des Weiteren liegt seit 25.03.1997 ein
Richtlinienentwurf des Rates über die
Prüfung der Umweltauswirkungen be-
stimmter Pläne und Programme (97/C
129/08, Abl. EG Nr. C 129/14 vom
25.04.1997)) vor.
Hier wird eine angemessene Berück-
sichtigung von Umweltbelangen in Plä-
nen und Programmen in einer formali-
sierten Form thematisiert.
Der Anwendungsbereich soll sich nach
Art. 4 i.V. mit Anhang I Nr. 3 u.a. auf Plä-
ne und Programme beziehen, die Be-
deutung für die Inanspruchnahme von
Flächen haben. Damit sollen Flächen-
nutzungsplanungen und alle Bebau-
ungspläne vom Anwendungsbereich
der Plan-UVP erfaßt werden.
Hierbei soll die UVP auf der Programm-
und Planebene in die vorhandenen
Planungsprozesse und Planungs-
verfahren integriert werden (Art. 4). Die
vorgesehene Prüfung der Umweltver-
träglichkeit wird auf der Grundlage ei-
ner Umwelterklärung erfolgen, die die
für die Planung zuständige Behörde
abgibt (Art. 5). Der Inhalt dieser Um-
welterklärung ist in Anhang II geson-
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dert festgelegt. Dazu gehört u.a. die
Beschreibung des Planinhalts, der Um-
weltsituation des Plangebietes, mögli-
che Umweltauswirkungen des Plan-
inhalts, Planungsalternativen und
Vermeidungsmöglichkeiten.
Das von der planenden Stelle erarbeite-
te Dokument über die Umweltaus-
wirkungen der Planung ist den Um-
weltbehörden und der Öffentlichkeit
zur Stellungnahme zuzuleiten (Art.6).
Die Ergebnisse der Prüfung sind dann
bei der Planaufstellung zu berücksichti-
gen (Art. 8) und den Umweltbehörden
und der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen (Art. 9).

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Richtlinie ist noch offen. Vorgesehen ist,
dass zwei Jahre später die Mitglied-
staaten ihr nationales Recht anzupas-
sen haben.

3.1 Die UVP in Raumordnungs-
verfahren und in sonstigen
vorgelagerten Verfahren

Mit einem Raumordnungsverfahren
(ROV) sollen raumbedeutsame Planun-
gen und Maßnahmen untereinander
und mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung und Landesplanung abge-
stimmt werden (§ 15 Raumordnungs-
gesetz, § 1 Abs. 3 Gemeinsame Raum-
ordnungsverfahrensverordnung für
den Planungsraum Berlin-Branden-
burg). Im ROV werden unter überörtli-
chen Gesichtspunkten die raumbe-
deutsamen Auswirkungen der Planung
oder Maßnahme auf die Grundsätze
der Raumordnung hin geprüft. Dies be-
inhaltet auch Standort- bzw. Linien-
alternativen.
Gesetzliche Grundlage der Raumord-
nung und der konkretisierenden raum-
ordnungs- und landesplanungsrecht-
lichen Vorschriften der Bundesländer
ist Art. 2 des Bau- und Raumordnungs-
gesetzes vom 18.08.1997 (BGBl. I S.
2081), gültig ab 01.01.1998 (BauROG).
Die Bundesregierung bestimmt in der
Raumordnungsverordnung diejenigen
Vorhaben, für die ein ROV durchgeführt
werden soll. Die für Raumordnung zu-
ständige Landesbehörde hat die Befug-
nis, für weitere raumbedeutsame Vor-
haben von überörtlicher Bedeutung
nach landesrechtlichen Vorschriften ein
ROV durchzuführen.
Dies entfällt für Berlin, da die konkreten
Ziele der Raumordnung im Flächennut-
zungsplan (FNP) erfaßt sind. Der FNP
ersetzt im Land Berlin mit folgenden
Darstellungen eine gesonderte Regio-
nalplanung:

• städtische Zentren
• Straßennetz
• Bahnflächen
• Flughäfen
• Häfen (Sonderbaufläche)
Jedoch können im Planungsraum Ber-
lin-Brandenburg ROV durchgeführt
werden. Grundlage bildet der Art. 16
des Vertrages über die Aufgaben und
Trägerschaft sowie Grundlagen und
Verfahren der gemeinsamen Landes-
planung zwischen Berlin und Branden-
burg vom 22.06.1995 (Landes-
planungsvertrag) in Verbindung mit
der auf Grund Art. 16 Abs. 4 Landes-
planungsvertrag für Berlin und Bran-
denburg erlassenen Rechtsverordnung
über die einheitliche Durchführung
von ROV, „Gemeinsame Raumord-
nungsverfahrensverordnung”
(GROVerfV) vom 24.01.1996.
Ein solches ROV wird bei Vorhaben, die
beide Länder betreffen, gemeinsam mit
Brandenburg durchgeführt.

Die UVP-Pflichtigkeit eines durchzufüh-
renden ROV ergibt sich in Berlin aus § 1
Abs. 4 der GROVerfV. Danach schließen
ROV für Vorhaben nach Art. 16 Abs. 1
und 3 des Landesplanungsvertrages
eine raumordnerische UVP mit ein.
In § 3 GROVerfV sind die erforderlichen,
vom Träger des Vorhabens zu erbrin-
genden Unterlagen aufgeführt. Diese
Unterlagen müssen u.a. folgende Anga-
ben enthalten:

„4. Beschreibung der zu erwartenden
raumbedeutsamen Auswirkungen des
Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 des ROG
genannten Belange,
5. Art und Umfang der zu erwartenden
Emissionen und Reststoffe unter Be-
rücksichtigung des allgemeinen
Kenntnisstandes, der allgemein aner-
kannten Prüfungsmethoden sowie der
Unterscheidung nach unmittelbaren,
mittelbaren, vorübergehenden und
bleibenden Auswirkungen als zusam-
menfassende Darstellung in Text und
Karte,
6. Beschreibung raumordnerisch rele-
vanter Maßnahmen, mit denen der Ver-
brauch natürlicher Ressourcen so ge-
ring wie möglich gehalten werden
kann und erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Umwelt vermieden, vermindert
oder soweit als möglich am Standort
ausgeglichen werden,
7. Beschreibung der verbleibenden
Auswirkungen des Vorhabens und
Risikoabschätzung hinsichtlich mögli-
cher negativer Auswirkungen ein-
schließlich der Wechselwirkungen so-
wie Beschreibung raumordnerisch rele-
vanter Ersatzmaßnahmen,...”

Im Linienbestimmungsverfahren wird
die optimale Trassenführung für
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Bundesfern- und Bundeswasserstraßen
ermittelt. Entsprechend den Regelun-
gen in den einzelnen Fachgesetzen fin-
det die Linienbestimmung im Vorfeld
zur Planfeststellung statt.
Am Beispiel der UVS zur Linienfindung
einer Bundesfernstraße wird die Abfol-
ge kurz erläutert:

In einer Raumanalyse erfolgt die Er-
mittlung, Beschreibung und Bewertung
der Umweltschutzgüter (gem. § 2 Abs.
1 UVPG) mit dem Ziel, den Raum-
widerstand zu ermitteln sowie relativ
konfliktarme Korridore abzuleiten und
besondere Konfliktbereiche zu bestim-
men. Zur Ermittlung des Raumwider-
standes werden die Bewertungsein-
stufungen der einzelnen Schutzgüter
zusammenfassend beurteilt und Teil-
räume mit unterschiedlichem Raum-
widerstand gebildet. Diese Ableitung
nach sog. Raumwiderstandsklassen
muß landschaftsraum- und projektbe-
zogen erfolgen und ist entsprechend
den räumlichen Leitbildern der Land-
schaftsplanung und regionalen Um-
weltzielen vorzunehmen. Danach
kann innerhalb der konfliktarmen Kor-
ridore in Trassenvarianten geplant, die
Vor- und Nachteile dargelegt, und die
Umweltverträglichkeit der Varianten
vergleichend bewertet werden
(Variantenvergleich), um schließlich
Trassenvarianten mit geringen Umwelt-
auswirkungen herauszuarbeiten.
Nachfolgende Zulassungsverfahren
bedürfen dann zumindest noch einer
Ergänzung und Konkretisierung der
UVP. Dies bedeutet, dass z.T. auf die vor-
handenen Unterlagen des vorgelager-
ten Verfahrens verwiesen werden kann.
Diese UVPs sind als Teilprüfungen einer
einheitlichen UVP zu betrachten.

3.2 Die UVP im Planfeststellungs-
und Plangenehmigungs-
verfahren

In Planfeststellungsverfahren werden
alle öffentlichen und privaten Belange
im Verfahren abschließend geregelt.
Der Planfeststellungsbeschluss am
Ende des Verfahrens umfasst alle öf-
fentlich-rechtlichen Genehmigungen,
Zulassungen, Bewilligungen, Erlaubnis-
se usw..
Die Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens ist im Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVfG) §§ 72 – 78
geregelt. Der Vorhabenträger muss sich
in einem Planfeststellungsverfahren
nur an eine Behörde (Planfeststellungs-
behörde) wenden, die wiederum über
die Anhörungsbehörde die anderen
betroffenen Behörden, die Träger öf-
fentlicher Belange und die Öffentlich-
keit beteiligt. Mit der Errichtung oder
Änderung von Vorhaben, die ein Plan-
feststellungsverfahren erfordern, ist in
aller Regel auch ein Eingriff in Natur
und Landschaft verbunden. Das unter-
stellt auch das NatSchG Bln in § 14 Abs.
1 Nr.1. Bei Vorhaben, die einen nicht-
ausgleichbaren Eingriff in Natur und
Landschaft verursachen, werden ent-
sprechend § 39 a NatSchG Bln auch die
anerkannten Naturschutzverbände
(Übersicht s. Anhang ) beteiligt.

Alle Planfeststellungsverfahren sind
UVP-pflichtig. Aus diesem Grund sind in
der Tab. 4 beispielhaft die wichtigsten
Projekte und ihre planungsrechtlichen
Grundlagen (Fachgesetze) aufgeführt.

Projekt

Bahntrassen

Straßenbahnen und
U-Bahnen

Fernstraßen, Autobah-
nen

Wasserstraßen

Herstellung, Beseiti-
gung oder wesentli-
che Umgestaltung
eines Gewässers

Flugplätze

Deponien

Gewinnung und Auf-
bereitung von Boden-
schätzen

rechtliche Vorgabe

§ 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)

§ 28 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) (oder für Stra-
ßenbahnen auch B-Pläne)

§ 17 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
(oder B-Pläne)

§ 14 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)

§ 31 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

§§ 6 und 8 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)

§ 31 Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/
AbfG))

§ 57 a und c Bundesberggesetz (BBergG)

Tab. 4
Planfeststellungs-
bedürftige
Projekte
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Abb. 6
Neubau von
Bahntrassen

Die UVP ist dabei integrierter Bestand-
teil des Planfeststellungsverfahrens.
Das bedeutet, dass die UVS schon vor
Eröffnung des offiziellen Verfahrens zu
erarbeiten ist. Die UVS wird mit den an-
deren Planfeststellungsunterlagen für
einen Monat öffentlich ausgelegt, um
den Betroffenen Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben.
In der Regel2 wird dann in einem
Erörterungstermin durch die Anhö-
rungsbehörde versucht, die Einwen-
dungen zum Verfahren und dessen In-
halt zu klären. Alle Einwender können
dabei noch einmal erläutern, wie und
wodurch sie betroffen sind. Die Anhö-
rungsbehörde bereitet danach die Un-
terlagen auf, so dass die Planfeststel-
lungsbehörde im Planfeststellungs-
beschluß nur noch über die nicht-
gelösten Konflikte entscheiden muss.
Der Planfeststellungsbeschluss wird
mit der Veröffentlichung rechtskräftig.

Unter bestimmten Voraussetzungen
kann die Planfeststellungsbehörde im
Einzelfall von der Durchführung eines
Planfeststellungsverfahrens absehen
und ein Plangenehmigungsverfahren
durchführen. Indem einzelne Verfah-
rensschritte eingespart werden, im Ver-
gleich zum Planfeststellungsverfahren
z.B. öffentliche Auslegung, Erörterungs-
termin und deren jeweilige öffentliche
Bekanntmachung, wird das Verfahren
beschleunigt. Das geht aber nur, wenn
die Betroffenen bekannt sind und diese
sich schriftlich mit der Inanspruchnah-
me ihres Grundstückes oder eines an-
deren Rechts einverstanden erklären.
Mit den betroffenen Trägern öffentli-
cher Belange muss das Benehmen her-
gestellt werden. Eine Öffentlichkeits-
beteiligung entfällt.
Auch bei diesem verkürzten Verfahren
muss geprüft werden, ob das Vorhaben
umweltverträglich ist. Dazu ist es nicht
zwingend notwendig alle im UVPG vor-
geschriebenen Verfahrensschritte
durchzuführen. Es hat sich aber gezeigt,
dass sich auch in diesen Genehmi-
gungsverfahren die Vorgehensweise
gem. UVPG bewährt.
In diesen Verfahren, d.h. Planfeststel-
lungsverfahren wie Plangenehmigun-
gen sind auch etwaige Verträglichkeits-
prüfungen nach Art. 6 FFH-Richtlinie
(§␣ 19 c BNatSchG) zu beachten.

2 Laut Planungsvereinfachungsgesetz
(PIVereinfG) vom 17.12.1993 Art. 1,2,3,4 kann
unter bestimmten Voraussetzungen (Ände-
rung vorhandener Verkehrsanlagen) von einer
förmlichen Erörterung im Sinne des § 73 Abs.
6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des
§ 9 Abs. 1 Satz 2 des UVPG abgesehen werden
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3.3 Die UVP in der
Bauleitplanung

Die zentrale Vorschrift, durch die die
Umwelt in der Bauleitplanung ge-
schützt werden soll, ist § 1a des Bau-
gesetzbuches. Mit dem § 1a, er ist seit
dem 01.01.98 in Kraft, will der Gesetz-
geber sicherstellen, dass bei der städte-
baulichen Entwicklung Umweltziele
unmittelbar berücksichtigt bzw. ver-
wirklicht werden. Dies bezieht sich ins-
besondere auf den Bereich des Boden-
schutzes, des Wasser-, Abfall- und Imis-
sionsschutzes sowie des Naturschutzes.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung ist die Anwendung einer förm-
lichen Umweltverträglichkeitsprüfung
nach dem UVPG an bestimmte Voraus-
setzungen gebunden.
In den verbindlichen Bauleitplanver-
fahren wird die UVP durchgeführt bei:
• Bebauungsplänen, die ein Planfest-

stellungsverfahren ersetzen, z.B.
nach § 17 Bundesfernstraßengesetz
(§ 2 Abs. 3 Nr. 3 UVPG)
und

• Bebauungsplänen, durch die die
planungsrechtliche Zulässigkeit von
bestimmten Vorhaben im Sinne der
Anlage zu § 3 UVPG begründet wer-
den soll (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 UVPG).

Diesen Bebauungsplanverfahren sind
nach § 2 Abs. 3 Nr. 4 UVPG auch Satzun-
gen über einen Vorhaben- und Er-
schließungsplan (gem. § 7 BauGB-
Maßnahmengesetz) für UVP-pflichtige
Vorhaben gleichzustellen.
Beispiele für die Durchführung einer
UVP im Rahmen der Bauleitplanung
finden sich aktuell bei Vorhaben gem.
Pkt. 18 der Anlage zu § 3 des UVPG:
„Errichtung von Einkaufszentren, groß-
flächigen Einzelhandelsbetrieben und
sonstigen großflächigen Handelsbe-
trieben im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1
der Baunutzungsverordnung ab einer
Geschossfläche von 5 000 m2, für die
Bebauungspläne aufgestellt werden;”
die mit der letzten UVP-Gesetz-Ände-
rung vom 18.08.1997 Eingang in den
Katalog der betreffenden Vorhaben ge-
funden haben.
In diesen Fällen ist im Rahmen der Auf-
stellung, Ergänzung oder Änderung
von Bebauungsplänen eine UVP als un-
selbstständiger Verfahrensteil durchzu-
führen. Die Zuständigkeit für die Um-
weltverträglichkeitsprüfung liegt dann
beim jeweiligen Amt, das den Bebau-
ungsplan aufstellt.
Die besondere Vorschrift über die Auf-
stellung von Bebauungsplänen in § 17
UVPG bestimmt im Wesentlichen, dass
bei UVP-pflichtigen Bebauungsplänen
die UVP auf der Grundlage des BauGB´s
durchgeführt werden soll, wobei sich

der Inhalt und Umfang der Prüfungsun-
terlagen nach den für die Zulassung
maßgeblichen anzuwendenden
Rechtsvorschriften richtet.
Die Durchführung der UVP erfolgt ent-
sprechend dem Planungsstand (§ 17
Satz 2 UVPG). D.h. sie bezieht sich auf
die bauplanerisch bedeutsamen Um-
weltauswirkungen des Vorhabens, so-
weit sie nach dem Planungsstand er-
kennbar sind.
Dabei geht der Gesetzgeber davon aus,
dass das BauGB den verfahrens-
bezogenen Vorschriften des UVPG im
Wesentlichen genügt.
Nur für den Verfahrensschritt der Un-
terrichtung über den voraussichtlichen
Untersuchungsrahmen und über den
Inhalt und Umfang der beizubringen-
den Unterlagen bestehen in der Bau-
leitplanung keine eigenständigen Ver-
fahrensregeln. Daher müssen ergän-
zend die Vorschriften des § 5 UVPG
(Unterrichtung über den voraussichtli-
chen Untersuchungsrahmen) und § 6
UVPG (Inhalt und Umfang der Unterla-
gen) herangezogen werden. Soweit
eine UVP nach UVPG vorgegesehen ist,
wird im Rahmen dieser Prüfung auch
die nach § 8 BNatSchG vorgeschriebe-
ne Prüfung der Eingriffsregelung
durchgeführt.
Bei der Durchführung sind entspre-
chend der notwendigen Verfahrens-
schritte gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG
noch nicht die anderen im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung zu prü-
fenden Belange miteinzubeziehen, son-
dern im Vorfeld der bauleitplaneri-
schen Abwägung (§ 1 Abs. 6 BauGB)
muss eine eigenständige Bewertung
der Umweltauswirkungen erfolgen.
Somit ist es für UVP-pflichtige Bauleit-
planverfahren sinnvoll und unumgäng-
lich, den § 12 UVPG (Bewertung der
Umweltauswirkungen und Berücksich-
tigung der Ergebnisse bei der Entschei-
dung) als Verfahrenspunkt zu integrie-
ren.
In den o.g. Anwendungen von
Verfahrensschritten nach UVPG beste-
hen die wesentlichen Unterschiede zur
ansonsten bereits durch das BauGB in
den üblichen Bauleitplanverfahren ge-
regelten Berücksichtigung der Umwelt-
belange.
Des Weiteren spielt für die Bauleitpla-
nung die EG-Richtlinie 97/11/EG eine
Rolle, da sie bis zum 14.03.1999 in na-
tionales Recht umzusetzen war. Dies
ist für die Bundesrepublik Deutschland
bisher nicht erfolgt. Die Richtlinie gilt
somit als unmittelbares nationales
Recht. Eine Auflistung der wichtigsten
betroffenen Vorhaben ist dem Anhang
zu entnehmen.
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3.4 UVP und Verträglichkeits-
prüfung gemäß § 19 c BNatSchG
für „Natura 2000” Gebiete

Für das Europäische Ökologische Netz
„Natura 2000” sind in Berlin 10 Schutz-
gebiete vorgeschlagen worden3 . Liste
und Übersichtsplan dieser Gebiete ent-
sprechend der Richtlinie 92/43/EWG
des Rates vom 21.05.1992 zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen (ABl. Nr. L 206/7), der sogenannten
FFH-Richtlinie, und der Richtlinie 79/
409/EWG des Rates vom 02.04.1979
über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (ABl. Nr. L 103/1), zuletzt ge-
ändert durch Richtlinie 97/49/EG vom
29.07.1997 (ABl. Nr. L 233/9), der Vogel-
schutzrichtlinie, finden sich im Anhang.
Bei Plänen und Projekten, die diese Ge-
biete beeinträchtigen können, müssen
nach § 19 c und d des BNatSchG
Verträglichkeitsprüfungen vorgenom-
men werden. Diese Prüfungen gehen
über eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung gem. UVPG hinaus und sollen si-
cherstellen, dass die Erhaltungsziele
nicht beeinträchtigt werden.
Die Verträglichkeitsprüfung für FFH-
Gebiete ist eine primär gebietsbezo-
gene Prüfung, die sich auf den Erhal-
tungszustand der Schutzgebiete be-
zieht und den Naturhaushalt in seiner
Gesamtheit und alle Einflüsse auf die-
sen betrachtet. Dies betrifft auch akku-
mulierende Wirkungen und Einflüsse
von außerhalb des Gebietes.
Im Rahmen der UVP und der Eingriffs-
regelung sind FFH-Gebiete und Vogel-

schutzgebiete entsprechend den o.g.
Richtlinien4  mit zu erfassen, um deren
Beeinträchtigung durch Vorhaben nach
Möglichkeit zu vermeiden. Insbesonde-
re die räumliche Vermeidung im Rah-
men der Linien- / Standortfindung auf
einer vorbereitenden Planungsstufe
entspricht neben der Umweltvorsorge
nach § 1 UVPG und der Vermeidung
nach § 8 BNatSchG dem grundsätzli-
chen Vermeidungsgebot und der Prü-
fung von Alternativlösungen nach
§§␣ 19 c und d BNatSchG.
Prüfungsmaßstäbe der UVPVwV genü-
gen den Anforderungen der Verträg-
lichkeitsprüfung nicht hinreichend,
doch ist der im UVPG vorgegebene
Rahmen durchaus zu nutzen (NIEDER-
STADT, 1998). Für Berlin wird die ober-
ste Naturschutzbehörde demnächst
Hinweise zur Anwendung der §§ 19 a
bis f BNatSchG vorlegen, die die Einzel-
heiten der Verträglichkeitsprüfung be-
handeln.

3.5 Das Ergebnis der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung

Die UVP ist ein Verfahren, das möglichst
frühzeitig im Planungs- und Zulas-
sungsverfahren die Auswirkungen ei-
nes Vorhabens auf die Umwelt und den
Menschen untersucht.
Die UVP ist Teil behördlicher Verfahren,
die eine Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben zum Ziel haben.
Mit ihr werden Beurteilungsgrund-
lagen zur Verfahrensregelung geschaf-
fen. Die Umweltbelange werden in der
UVP komplex betrachtet und abgewo-
gen. Sie erlaubt es, diese Belange in ge-
bündelter Form herauszuarbeiten, was
bei einer Einzelbetrachtung nicht mög-
lich ist. Sie ist ein fachliches Urteil, das
unter Berücksichtigung der jeweiligen
Umstände die Umweltverträglichkeit
bzw. –unverträglichkeit eines Vorha-
bens dokumentiert.
Den Ausgangspunkt bildet die her-
kömmliche Prüfung, wie sich das Vorha-
ben auf einzelne Schutzgüter auswir-
ken würde, ergänzt durch die Betrach-
tung der Wechselwirkungen zwischen
ihnen. Dies erfordert eine fachüber-
greifende Ermittlung, Beschreibung
und Bewertung unter Einschluss insbe-
sondere der Wirkungen, die sich aus
der Kumulation von Vor- und Zusatz-
belastungen sowie aus synergetischen
Reaktionen ergeben.
Die Entscheidung über die Zulässigkeit
eines Vorhabens wird im Rahmen
verwaltungsbehördlicher Verfahren auf
der Grundlage der einschlägigen Fach-
gesetze vorgenommen. Danach be-
stimmt sich, ob ein Vorhaben zugelas-

3 Senatsvorlage vom 15.07.1997
4 Richtlinie 97/49 EG der Kommission vom
29.07.1997 über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten

Abb. 7
FFH-Gebiet
Pfaueninsel
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4. Das Verhältnis von UVP und
Eingriffsregelung

Gesetzliche Grundlage für die Eingriffs-
regelung sind das Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) und das Natur-
schutzgesetz Berlin (NatSchG Bln).
Die naturschutzrechtliche Eingriffs-
regelung ist ebenso wie die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bei flächen-
beanspruchenden Zulassungs-
entscheidungen fester Bestandteil der
fachgesetzlichen Verfahren. Darüber
hinaus ist seit der letzten Novellierung
des Baugesetzbuches vom 18.08.1997
die Eingriffsregelung, erforderlichen-
falls auch die UVP, integraler Bestand-
teil von Bauleitplanverfahren.

Unter Eingriffsregelung wird der Um-
gang mit sämtlichen fachlichen Anfor-
derungen und der verfahrensmäßige
Ablauf verstanden, der zur Bewältigung
der Folgen nachhaltiger oder erhebli-
cher Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft in der Folge von Vorha-
ben rechtlich erforderlich sind.
Diese Anforderungen der Eingriffs-
regelung werden in den nachfolgen-
den Abschnitten ausführlich erläutert
und dargestellt.

UVP und Eingriffsregelung haben die
Umweltauswirkungen von Vorhaben
zum Thema.
Das UVPG regelt die umfassende Er-
mittlung, Beschreibung und Bewertung
der Umweltfolgen sowie deren Berück-
sichtigung bei der Zulassung von Vor-
haben.
Neben den Umweltbelangen sind nach
§ 2 UVPG noch die Auswirkungen zu
betrachten, die ein solches Projekt auf
die Schutzgüter Mensch, Kultur und
sonstige Sachgüter haben wird und die
Wechselwirkungen zwischen ihnen.
Eine Umweltverträglichkeitsstudie er-
faßt großräumig alle Schutzgüter, beur-
teilt Alternativen (z.B. in Form von
Trassenvarianten) und ist Grundlage für
die Umweltverträglichkeitsprüfung
durch die zuständigen Stellen.

Die Eingriffsregelung verfügt über ähn-
liche inhaltliche und verfahrensmäßige
Elemente, sofern jedoch erhebliche

und nachhaltige Beeinträchtigungen
von Natur und Landschaft zu befürch-
ten sind, ist sie entscheidungserheblich
und löst darüber hinaus unmittelbare
Rechtsfolgen aus.
Das bedeutet:
• vermeidbare Beeinträchtigungen

sind zu unterlassen (§ 14 Abs. 4
NatSchG Bln), unvermeidbare Be-
einträchtigungen sind in möglichst
räumlichem und sachlichem Zu-
sammenhang mit dem Eingriff
gleichartig und gleichwertig auszu-
gleichen,

• Eingriffe sind zu untersagen, wenn
die Beeinträchtigungen nicht zu
vermeiden oder nicht im erforderli-
chen Maß auszugleichen sind und
die Belange des Naturschutzes und
der Landschaftspflege bei der Ab-
wägung im Range vorgehen (§ 14
Abs. 5 NatSchG Bln),

• die Beeinträchtigungen genehmig-
ter Eingriffe, die nicht ausgleichbar
sind, sind auf sonstige Weise zu be-
heben, insbesondere durch weiter-
gehende Veränderungen der
Oberflächengestalt oder durch Er-
satzmaßnahmen, welche auch an
anderer Stelle als der, auf die sich
der Eingriff unmittelbar auswirkt,
gefordert werden können (§ 14 Abs.
5 Satz 3 NatSchG Bln).

Der Verursacher von Eingriffen hat die
festgesetzten Verpflichtungen zur Ver-
meidung, bzw. zum Ausgleich und Er-
satz von Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft innerhalb einer zu be-
stimmenden Frist zu erfüllen. Im Rah-
men von Planfeststellungs- und Plan-
genehmigungsverfahren werden diese
Rechtsfolgen in einem landschafts-
pflegerischen Begleitplan (LBP) darge-
stellt. Dieser wird zum Vorhabenent-
wurf aufgestellt. Er ermittelt, untersucht
und bewertet Beeinträchtigungen und
setzt erforderliche Kompensation (Aus-
gleich und Ersatz) fest. Er ist Bestandteil
des jeweiligen Fachplanes und somit
rechtsverbindlich gegenüber Vor-
habenträgern.
Unterliegt ein UVP-pflichtiges Vorha-
ben auch den Kriterien der Eingriffs-
regelung, ist besonders darauf zu ach-
ten, die notwendigen Untersuchungen
und Bewertungen inhaltlich und me-
thodisch so zu verzahnen, dass eine
Doppelarbeit vermieden werden
kann.5

5 Eine Bearbeitung der UVS / Eingriffsregelung
sollte jedoch so vorgenommen werden, dass
bei Verfahren mit mehreren Rechtsgrundla-
gen (z.B. Bau- und Wasserrecht) den unter-
schiedlichen rechtlichen Anforderungen Rech-
nung getragen wird und eine eindeutige Zu-
ordnung erfolgen kann.

sen werden darf, auch wenn ggf. die
UVP ergeben hat, dass es mit erhebli-
chen, nicht vermeidbaren Beeinträchti-
gungen der Umwelt verbunden ist
oder andere Varianten umweltverträgli-
cher wären.
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Vergleich wesentlicher Merkmale von
Umweltverträglichkeitsprüfung und Eingriffsregelung

Verbindlich-
keit

Tab. 5

Der Darstellungsmaßstab ist in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen Vorhaben-
größe, den zu erwartenden Auswirkun-
gen und der Komplexität des betroffe-
nen Landschaftsraumes zu wählen.
• Großräumige Raumanalysen:

1:25.000,
• Kartengrundlage Topographische

Karte 10 (TK10)
im Maßstab: 1:10.000,

• Regelmaßstab gem. HOAI: 1: 5.000

Der Maßstab richtet sich nach der Grö-
ße des Objektes und des Raumes in
dem Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen durchzuführen sind.

In der Regel Maßstäbe unter 1:5.000,
parallel zum Entwurf des jeweiligen Vor-
habens

• wirksame Umweltvorsorge durch
frühzeitige Ermittlung, Beschreibung
und Bewertung der Umweltauswir-
kungen von Vorhaben auf
- Mensch, Fauna, Flora
- Boden, Wasser, Luft, Klima, Land-
schaft
- Kultur- u. sonstige Sachgüter,
deren Wechselwirkungen unterein-
ander und Berücksichtigung dieser
Ergebnisse bei der Entscheidung in
verwaltungsbehördlichen Verfahren
über die Zulässigkeit von Vorhaben,

• ökologische Qualität einer Zulas-
sungsentscheidung sicherstellen

Schutz, Pflege und Entwicklung von Na-
tur und Landschaft durch rechtlich bin-
dende
• Maßnahmen zur Vermeidung/Min-

derung von Beeinträchtigungen,
• Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen,
wenn unvermeidbare Eingriffe in Natur
und Landschaft durch das Vorhaben zu
erwarten sind und die Abwägung aller
Belange in verwaltungsbehördlichen
Verfahren über die Zulässigkeit von Vor-
haben ergibt, dass die Belange von Na-
turschutz und Landschaftspflege nach-
rangig sind und somit dem Vorhaben
stattgegeben wird.

Zielsetzung

Instrumente Umweltverträglichkeitsstudie Fachplan oder landschaftspflegerischer
Begleitplan in Text und Karte (§ 8 Abs. 4
BNatSchG, § 15 Abs. 6 NatSchG Bln), Ein-
griffsgutachten

Anwendungs-
bereiche

bei Errichtung und Betrieb sowie bei
wesentlicher Änderung von bestimm-
ten öffentlichen und privaten Projekten
gem. Anlage zu § 3 UVPG

bei allen privaten und öffentlichen Vor-
haben, sofern ein Eingriff vorliegt, d.h.
bei Veränderungen der Gestalt oder
Nutzung von Grundflächen, die zu er-
heblichen oder nachhaltigen Beein-
trächtigungen von Naturhaushalt oder
Landschaftsbild führen können

Planungs-
ebene

unselbstständiger Teil verwaltungs-
behördlicher Verfahren, die der Ent-
scheidung über die Zulässigkeit von
Vorhaben nach Anlage zu § 3 UVPG ent-
sprechend den Fachgesetzen dienen,
wie z.B.:
• vorgelagerte Raumordnungs- und

Linienbestimmungsverfahren,
• Planfeststellungs-, Genehmigungs-,

Zulassungs-, Erlaubnis- oder
Bewilligungsverfahren,

• Aufstellung, Änderung und Ergän-
zung von Bebauungsplänen, auch
von solchen, die Planfeststellungs-
beschlüsse ersetzen (gem. § 17
UVPG - Durchführung der UVP nach
den Vorschriften des BauGB),

• Vorhaben- und Erschließungspläne
(gem. § 7 BauGB-MaßnG, § 17 UVPG)

rechtsverbindlicher Bestandteil
verwaltungsbehördlicher Verfahren, die
der Entscheidung über die Zulässigkeit
von Vorhaben entsprechend den Fach-
gesetzen dienen, wie z.B.
• Planfeststellungs-, Genehmigungs-,

Zulassungs-, Erlaubnis-,
Bewilligungs-, Zustimmungs- oder
Anzeigeverfahren,

• Aufstellung, Änderung und Ergän-
zung von Bebauungsplänen und
von solchen, die Planfeststellungs-
beschlüsse ersetzen (§§ 8 und 8a
BNatSchG),

• Vorhaben- und Erschließungspläne
(§§ 8 und 8a BNatSchG)

darstellender und bewertender Charak-
ter zur Entscheidungsfindung im Rah-
men der Abwägung,
Vorprüfverfahren

rechtsverbindliche und termin-
gebundene Auflagen zur Kompensation
des Eingriffs durch Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege
einschließlich Kontrollen

Bearbeitungs-
maßstäbe
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5. Die naturschutzrechtliche
Eingriffsregelung

Die Eingriffsregelung folgt dem Verur-
sacherprinzip: Jeder, der einen Schaden
an Naturhaushalt oder Landschaftsbild
auslöst, ist auch verpflichtet, diesen in-
nerhalb einer zu bestimmenden Frist
durch Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege wieder zu
beheben.6

5.1 Ziele und Grundsätze von
Naturschutz und Landschafts-
pflege

Die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege sind in § 1 Abs. 1
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG,
zuletzt geändert durch das Gesetz vom
26.08.1998, BGBl. I S. 2481) geregelt und
gelten unmittelbar in den Bundeslän-
dern. Danach sind Natur und Land-
schaft im besiedelten und unbesiedel-
ten Bereich so zu schützen, zu pflegen
und zu entwickeln, dass
• die Leistungsfähigkeit des Natur-

haushaltes,
• die Nutzungsfähigkeit der Natur-

güter,
• die Pflanzen- und Tierwelt sowie
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit

von Natur und Landschaft
als Lebensgrundlage des Menschen
und als Voraussetzung für seine Erho-
lung in Natur und Landschaft nachhal-
tig gesichert sind.
Eine wichtige Anleitung für die Verwirk-
lichung der genannten Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
sind die in § 2 Abs. 1 BNatSchG nor-
mierten Grundsätze.
§ 2 Abs. 1 BNatSchG enthält eine nicht
abgeschlossene Auflistung von Grund-
sätzen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, die bundeseinheit-
lich verbindlich ist, jedoch durch die
einzelnen Bundesländer erweitert wer-
den kann.
Das Berliner Naturschutzgesetz
(NatSchG Bln) ergänzt diese Grundsät-
ze des Naturschutzes durch den § 1:

1. „Grünflächen und Grünbestände
sind im bebauten Bereich ausrei-
chend anzulegen und zweckmäßig
den Wohn- und Gewerbebereichen
zuzuordnen. Im besiedelten Bereich
sind Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege un-

6 § 8 BNatSchG bildet den Rahmen für die Ein-
griffsregelung, der auf Landesebene durch die
§§ 14 ff NatSchG Bln konkretisiert und ausge-
füllt wird.

ter besonderem Hinblick auf die
Unterversorgung der Innenbezirke
mit Grün- und Erholungsanlagen
durchzuführen.

2. Landschaftsteile, die sich durch ihre
Schönheit, Eigenart, Seltenheit oder
ihren Erholungswert auszeichnen
oder die für einen ausgewogenen
Naturhaushalt erforderlich sind, sol-
len von der Bebauung freigehalten
werden. Der Zugang der freien
Landschaft und zu Landschafts-
teilen, die sich nach ihrer Lage oder
Art für die Erholung der Bevölke-
rung besonders eignen, ist zu ge-
währleisten und, soweit er nicht be-
steht, zu eröffnen.

3. Bebauung, Verkehrswege und Ver-
sorgungsleitungen sollen sich Natur
und Landschaft anpassen und
landschaftsgerecht gestaltet wer-
den. Bei der Unterhaltung und dem
Ausbau von Gewässern sind die
Erholungseignung der Landschaft
und die Sicherung der Lebensräu-
me der Tier- und Pflanzenwelt zu
beachten.

4. Dem Schutz, der Pflege und Ent-
wicklung der Ökotope ist größte
Aufmerksamkeit zu widmen; zu die-
sem Zweck sind in ausreichendem
Maße geschützte Teile von Natur
und Landschaft festzustellen. Dem
Aussterben einzelner Tier- und
Pflanzenarten ist wirksam zu be-
gegnen.

5. Zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart
und Schönheit von Natur und Land-
schaft sind schutzbedürftige Teile
und Bestandteile der Landschaft
festzulegen, zu pflegen und gegen
Beeinträchtigungen zu schützen.

6. Eine Beeinträchtigung der Schutz-
wirkung des Bodens gegen Verun-
reinigungen des Grundwassers ist
zu vermeiden. Böden, die landwirt-
schaftlich genutzt werden und dazu
geeignet sind, sollen wegen ihrer
naturräumlichen Bedeutung soweit
wie möglich dieser Nutzungsart
vorbehalten werden.

7. Beim Ausbau von Gewässern ein-
schließlich ihrer Uferbereiche ist der
bestehende Uferbewuchs, insbe-
sondere das Röhricht, vordringlich
zu schützen.

8. Bei der Bauleitplanung ist sicherzu-
stellen, dass ein den Möglichkeiten
des Standortes gemäßer und für
Naturschutz und Landschaftspflege
notwendiger Flächenanteil Grünflä-
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chen und Grünbeständen vorbehal-
ten bleibt.”

Instrumente zur Umsetzung der flä-
chendeckenden Zielsetzung des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
sind die Landschaftsplanung gem. §§ 3
bis 13 NatSchG Bln, die Ausweisung be-
stimmter Gebiete zum Schutz, zur Pfle-
ge und Entwicklung bestimmter Teile
von Natur und Landschaft gem. §§ 18
bis 26 NatSchG Bln, der § 19 a
BNatSchG in Verbindung mit der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie der EU
(FFH-Richtlinie) sowie die Eingriffs-
regelung gem. §§ 14 bis 17 NatSchG
Bln.
Die Ziele und Grundsätze des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
sind bei allen Eingriffsvorhaben und
UVP-pflichtigen Vorhaben zu berück-
sichtigen.

5.2 Was sind Eingriffe in Natur
und Landschaft?

Nach § 14 NatSchG Bln liegt ein Eingriff
vor, wenn durch die Veränderung der
Gestalt oder Nutzung einer Grundflä-
che die Leistungsfähigkeit des Natur-

haushaltes oder das Landschaftsbild
erheblich oder nachhaltig beeinträch-
tigt werden können.7  Diese allgemeine
Eingriffsdefinition entspricht der des
Bundesnaturschutzgesetzes und wird
im § 14 NatSchG Bln (s. Anhang) durch
eine „Positivliste” darüber hinaus kon-
kretisiert. Danach sind Eingriffe insbe-
sondere:

1. „die Errichtung oder wesentliche
Änderung von Anlagen, die einem
Planfeststellungsverfahren unterlie-
gen, auch wenn nach den Rechts-
vorschriften im Einzelfall von des-
sen Durchführung abgesehen wer-
den kann,

2. der Abbau oder die Gewinnung von
Bodenschätzen,

3. Abgrabungen, Aufschüttungen,
Auf- oder Abspülungen und Auffül-
lungen mit einer Grundfläche über
30 qm oder mit einer Höhe oder
Tiefe über 2 m,

7 Die Verträglichkeitsprüfung für Gebiete
gem. FFH-Richtlinie verlangt darüber hinaus
auch die Berücksichtigung von stofflichen
Belastungen, da sich diese negativ auf den
Erhaltungszustand der Gebiete auswirken
können.

Abb. 8
Baustelle
Potsdamer Platz
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4. die Entwässerung von Mooren,
Sümpfen und Pfuhlen oder anderen
Feuchtgebieten sowie von Verlan-
dungsbereichen der Gewässer,

5. der Ausbau sowie das Verrohren,
das Ableiten oder das Aufstauen
von Gewässern,

6. die Errichtung oder wesentliche Än-
derung von baulichen Anlagen,
Straßen und Wegen im Außenbe-
reich (§19 Abs. 2 BauGB)

7. die Errichtung oder wesentliche Än-
derung von Lager-, Ausstellungs-,
Camping- oder Wochenendplätzen
im Außenbereich,

8. das Abstellen und Aufstellen von
Wohnwagen im Außenbereich,

9. die Errichtung oder Änderung von
Masten sowie Unterstützungen von
Freileitungen im Außenbereich,

10. die Errichtung von festen Einfrie-
dungen oder festen Einzäunungen
im Außenbereich,

11. die Errichtung und Änderung von
Werbeanlagen im Außenbereich.”

Für alle Vorhaben und Maßnahmen, die
in dieser Liste aufgeführt sind, ist zu-
nächst formalrechtlich davon auszuge-

hen, dass sie Eingriffe in Natur und
Landschaft darstellen; im Einzelnen ist
im jeweiligen Verfahren dann zu ermit-
teln, ob die materiellen Voraussetzun-
gen (Veränderungen der Gestalt oder
Nutzung einer Grundfläche, die die Lei-
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes
oder das Landschaftsbild erheblich
oder nachhaltig beeinträchtigen kön-
nen) auch tatsächlich erfüllt sind. Nur in
diesem Fall knüpfen daran die im Ge-
setz genannten Folgen und Verpflich-
tungen an.

5.2.1 Ab wann liegt ein Eingriff
vor?

Grundsätzlich muss vor der Zulassung
eines Vorhabens beurteilt werden, ob
es einen Eingriff im Sinne des Gesetzes
verursachen kann.
Dabei muss nach dem Gesetzestext
kein Nachweis für eine erhebliche oder
nachhaltige Beeinträchtigung vorlie-
gen, sondern es genügt, dass sie hinrei-
chend wahrscheinlich ist.
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5.3 Ablauf der
Eingriffsregelung
(Prüfschema)

Ist ein Vorhaben geplant, welches zu
einer Beeinträchtigung von Natur und
Landschaft führen kann, hat der Verur-
sacher die Pflicht, der zuständigen Be-
hörde die Prüfung dieses Sachverhaltes
zu ermöglichen. Dazu sind folgende
Prüfschritte abzuarbeiten:

I. Verändert das Projekt die Gestalt
oder die Nutzung einer Grundflä-
che?
Wenn nicht, kann die Prüfung ein-
gestellt werden (Vorhaben-
verursacht keinen Eingriff ).

II. Kann von dem Vorhaben die Lei-
stungsfähigkeit des Naturaus-
haltes oder des Landschaftsbil-
des erheblich oder nachhaltig be-
einträchtigt werden?
Ist dies nicht möglich, kann die Prü-
fung eingestellt werden (Vorhaben
verursacht keinen Eingriff ), anson-
sten weiter bei IV.

III. Ist das Vorhaben als Eingriff in der
„Positiv”-Liste gem. § 14, Abs. 1,
Satz 2 NatSchG Bln definiert, hat
der Gesetzgeber bereits formal den
Eingriffstatbestand bestimmt.

erhebliche oder nachhaltige
Beeinträchtigung der

Leistungsfähigkeit von Natur
und Landschaft möglich?

kein Eingriff

kein Eingriff

Minimierungs-u. Vermeidungsgebot

Ausgleichsmaßnahmen (Fristsetzung!)

Eingriff ist unzulässig

Positivliste prüfen

Eingriffsregelung:

Änderung der Gestalt
oder Nutzung

von Grundflächen
möglich?

Abwägung, ob Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
anderen den Eingriff erforderlichen

Belangen der Allgemeinheit vorgehen

Vermeidbarkeit der
Beeinträchtigung möglich?

Ausgleichbarkeit der
unvermeidbaren

Beeinträchtigung möglich?

Kompensation des
Eingriffs

(Ausgleich-/Ersatzmaßnahmen)

ja

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein
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IV. Auf das Vorhaben ist die Eingriffs-
regelung anzuwenden.
Diese beinhaltet folgende Prüf-
schritte:

A Können die mit dem Eingriff ver-
bundenen Beeinträchtigungen
vermieden werden? Wenn dies
möglich ist, sind die Beeinträchti-
gungen zu unterlassen. Dieses
Vermeidungsgebot schließt auch
die Minimierung von Beeinträchti-
gungen ein. Ansonsten handelt es
sich um eine unvermeidbare Beein-
trächtigung.

B Unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen sind durch geeignete Maßnah-
men auszugleichen. Der Ausgleich
ist innerhalb einer festzulegenden
Frist vorzunehmen, um die Beein-
trächtigung von Natur und Land-
schaft so gering wie möglich zu hal-
ten. Wenn allerdings die unvermeid-
bare Beeinträchtigung nicht aus-
gleichbar ist, muss eine

C Abwägung erfolgen zwischen den
Belangen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege und den
anderen, diesen Eingriff erfordern-
den Belangen der Allgemeinheit.
Diese Abwägung ist von der für die
Zulassung des jeweiligen Vorha-
bens zuständigen Stelle vorzuneh-
men. Wenn die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
Vorrang haben, ist der Eingriff zu
untersagen.

D Der Eingriff muss im anderen Fall
kompensiert werden.
Dies kann durch Ausgleichsmaß-
nahmen (auch Teilausgleich) in Ver-
bindung mit Ersatzmaßnahmen er-
folgen.

Die zuständige Naturschutzbehörde
prüft, ob die Kompensations-
maßnahmen für die Eingriffs-
bewältigung geeignet sind und ausrei-
chen.

5.4 Eingriffsbestimmungen

Für eine einheitlichere Handhabung
der verwendeten Rechtsbegriffe wie
z.B. „Naturhaushalt”, „Landschaftsbild”,
„erheblich” und „nachhaltig” nebst An-
wendungshinweisen und Empfehlun-
gen wurde im Auftrag der Länder-
arbeitsgemeinschaft für Naturschutz,
Landschaftspflege und Erholung
(LANA) ein Gutachten8  erarbeitet, des-
sen Ergebnisse im Folgenden mit be-
rücksichtigt werden.

5.4.1 Änderung der Gestalt oder
Nutzung von Grundflächen

Unter „Gestalt von Grundflächen” wird
die äußere Erscheinungsform der Erd-
oberfläche verstanden. Dazu gehören
sämtliche Bestandteile wie Seen, Flüsse
und sonstige geomorphologische Ge-
gebenheiten (z.B. Hangkanten) sowie
auch die Landschaftsstruktur mit ihren
sie prägenden Lebensformen wie der
gesamten Vegetation (z.B. Wald, Parks,
Einzelbäume, Wiesen, Schilfflächen
usw.).
Eine Gestaltänderung ist in der Regel
jede sichtbare (mit einem Vorhaben
verfolgte) Andersartigkeit, die durch
das Vorhaben entstehen kann und
ohne dieses nicht eintreten würde.
Mit der Gestaltänderung zusammen-
hängende Auswirkungen auf den
Naturhaushalt werden durch spezielle
Fachgesetze zu einzelnen Umwelt-
medien wie Wasser, Boden oder Luft
ergänzt.
Die Nutzung einer Grundfläche ist die
tatsächlich ausgeübte aktuelle Nut-
zung (Realnutzung). Dazu gehören
auch Brachflächen, die aus wirtschaftli-
chen oder sonstigen Gründen sich
selbst überlassen wurden; künftige
oder historische Nutzungen fallen nicht
unter diese Definition (vgl.
KOLODZIEJCOK / RECKEN 1977; BREUER
1980; LANA-Gutachten 1996).
Eine Nutzungsintensivierung ist keine
Nutzungsänderung.

5.4.2 Beeinträchtigung der
Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes

Der „Naturhaushalt” umfasst das kom-
plexe Wirkungsgefüge aller natürlichen
Faktoren wie Boden, Wasser, Luft, Klima,
Pflanzen und Tierwelt, zwischen denen
vielfältige Wechselbeziehungen beste-
hen. Dabei ist die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes eng verknüpft mit
der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
der Pflanzen- und Tierwelt.
Zu den Schutzgütern und ihren Funk-
tionen gehören:
• Arten und Lebensgemeinschaften,
• Arten und Lebensraum – Funktion,
• Boden – Funktion als Puffer bzw.

Filter sowie für Erosionsschutz, Infil-
tration, biotische Ertragsleistung
und für Lebensräume,

• Wasser – Funktion für Grundwasser-
neubildung, Grundwasser- und Ge-
wässerschutz, Retention,

• Klima und Luft – bioklimatischer
Ausgleich, Immissionsschutz.

8 Methodik der Eingriffsregelung, Teil III Vor-
schläge zur bundeseinheitlichen Anwendung
der Eingriffsregelung nach § 8 BNatSchG,
1996. Herausgegeben vom Umwelt-
ministerium Baden-Württemberg
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Die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes ist dann beeinträchtigt, wenn die
Entwicklung der Schutzgüter durch das
geplante Vorhaben negativ beeinflusst
wird.

5.4.3 Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes

Der Begriff Landschaftsbild umfasst
neben Vielfalt, Eigenart und Schönheit
einer Landschaft auch die für Men-
schen sinnlich wahrnehmbare, äußere
Erscheinungsform von Natur und Land-
schaft. In Ballungsräumen ist das der
baulich geprägte Raum (Ortsbild). Dazu
gehören neben optischen auch akusti-
sche und olfaktorische (geruchliche)
Eindrücke, die im Einzelfall den Ge-
samteindruck (z.B. innerhalb der Stadt
an großen Straßen) dominieren kön-
nen. Damit fließen in die Erfassung und
Bewertung des Landschaftsbildes alle
wesentlichen Strukturen der Land-
schaft ein, ungeachtet, ob sie historisch
oder aktuell, ob sie natur- oder kultur-
bedingt entstanden sind. (vgl. GASSNER
/ WINKELBRANDT 1997)
„Landschaftserleben” bedeutet nicht
nur das Wahrnehmen von objektiven
Gegebenheiten wie Wald, Wiese, Bach,
Garten, Dorf, Parkanlage, Alleen, Stadt

usw., sondern das Zusammensetzen
dieser Einzelteile in der Vorstellung des
Betrachters zu einem Ganzen – dem
„Landschaftsbild”. Das Landschaftsbild
in der Eingriffsregelung steht darüber
hinaus für die Erholungseignung eines
Gebietes.

5.4.4 Erheblichkeit und Nachhal-
tigkeit von Beeinträchtigungen

„Beeinträchtigungen sind erkennbare
bzw. prognostizierbare Veränderungen
der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes,
welche einen existenten Zustand, eine
bestimmte Ausprägung bzw. Qualität
negativ verändern.” (vgl. LANA 1996)
Die Beurteilung der Erheblichkeit ist
u.a. von den regionalen bzw. kommu-
nalen Leitbildern der Landschafts-
pflege und des Naturschutzes abhän-
gig, die von der Landschaftsplanung
definiert werden. Die im Einzelfall anzu-
wendenden Maßstäbe ergeben sich
durch die Übertragung der übergeord-
neten Ziele auf die örtliche Situation.
Während Erheblichkeit als Eingriffsvor-
aussetzung insbesondere auf die Quali-
tät bzw. Intensität der Beeinträchtigun-
gen abhebt, steht bei der Nachhaltig-
keit die zeitliche Komponente, die Dau-

Abb. 9
Fernwärmeleitung
im Wuhletal
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er der Beeinträchtigungen (der Wir-
kungsfolgen) im Vordergrund (vgl.
LANA 1996). Nachhaltig ist daher eine
Beeinträchtigung, wenn sie länger an-
dauert, also nicht nur vorübergehender
Natur ist. Als fachlich abgestimmt gilt
ein Zeitraum ab 5 Jahren nach Beginn
der Beeinträchtigung. Beeinträchtigun-
gen, die sich innerhalb dieses Zeit-
raums selbstständig und vollständig
regenerieren, unterliegen daher nicht
der Eingriffsregelung.

Erhebliche (schwerwiegende) oder
nachhaltige (langandauernde) Beein-
trächtigungen liegen im Allgemeinen
dann vor, wenn „die Funktionsfähigkeit
des Naturhaushaltes derart herabge-
setzt ist, dass dies ohne weiteres und
ohne komplizierte Untersuchung fest-
stellbar ist, oder wenn die nachhaltigen
Veränderungen der äußeren Erschei-
nung von Natur und Landschaft, des
Landschaftsbildes, auch für jeden nor-
malen, ungeschulten Beobachter wahr-
zunehmen sind.” (KOLODZIEJCOK /
RECKEN 1995)
Der Begriff der erheblichen Beeinträch-
tigung ist auch in Bezug auf die
Verträglichkeitsprüfung von Projekten
und Plänen mit Auswirkung auf FFH-
Gebiete relevant. (§ 19 c BNatSchG)

5.5 Kompensation

Unvermeidbare Beeinträchtigungen
von Natur und Landschaft müssen
durch geeignete Maßnahmen, die den
Zielen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege dienen, innerhalb
einer zu bestimmenden Frist kompen-
siert werden. Die dafür entwickelten
übergeordneten und flächendecken-
den Zielvorstellungen der Landschafts-
planung, die sich aus dem Landschafts-
programm einschließlich Artenschutz-
programm von Berlin (LaPro) ableiten
lassen, sind Grundlage für die Auswahl
geeigneter Kompensations-
maßnahmen. Die vier Programmpläne
• Erholung und Freiraumnutzung
• Naturhaushalt/Umweltschutz
• Landschaftsbild
• Biotop- und Artenschutz
beinhalten eine Vielzahl von Qualitäts-
zielen, die auf lokaler Ebene umgesetzt
werden können.
Aus gesamtstädtischer Sicht sind Maß-
nahmen prioritär, die entsprechend
dem landschaftsplanerischen Leitbild
Berlins (s. Abb. 10) die Elemente des
Berliner Freiflächensystems komplettie-
ren und qualifizieren.
Zu diesen zentralen Berliner Freiraum-
elementen zählen gemäß LaPro der
innere und äußere Parkring, die Grün-
züge von übergeordneter Bedeutung
entlang der Gewässer, das vierte große
Naherholungsgebiet im Nordosten der
Stadt (Berliner Barnim) sowie die
qualitätsverbessernden Maßnahmen
im Innenstadtbereich.

Abb. 10
Berliner
Freiraumsystem
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Zur Kompensation zählen Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen.

Ausgleichsmaßnahmen sind:
• nach § 14 NatSchG Bln Maßnahmen

an Ort und Stelle, d.h. auf dem je-
weiligen Grundstück, auf dem der
Eingriff stattfindet, die geeignet
sind, die gestörten Funktionen des
Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes gleichartig auszuglei-
chen oder wiederherzustellen.

• nach § 14 Abs. 5 Satz 3 NatSchG Bln
Maßnahmen an Ort und Stelle die
auf sonstige Weise geeignet sind,
den Eingriff in Natur und Land-
schaft gleichwertig auszugleichen;
ein zwingender Bezug auf die ge-
störten Funktionen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbil-
des besteht dabei nicht. Es kommen
generell alle Maßnahmen in Be-
tracht, die der Verwirklichung der
Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege dienen; die Ziele
umfassen das Gesamtspektrum
landschaftsplanerischer Vorsorge:
Naturhaushalt,Landschaftsbild, Bio-
top- und Artenschutz sowie
Erholungs- und Freiraumnutzung.

Ersatzmaßnahmen nach § 14 Abs. 5
Sätze 2 und 3 NatSchG Bln sind Maß-
nahmen, die geeignet sind, die Folgen
eines Eingriffs in Natur und Landschaft
gleichartig oder gleichwertig auch an

anderer Stelle im Stadtgebiet zu behe-
ben; auch in diesem Fall kommen
grundsätzlich alle Maßnahmen in Be-
tracht, die der Verwirklichung der Ziele
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege dienen.9

Ausgleichsabgaben können nach den
Regelungen des § 14 Abs. 6 NatSchG
Bln vom Verursacher eines Eingriffs er-
hoben werden, wenn Kompensations-
maßnahmen nicht möglich oder
untunlich sind.
Von dieser (theoretischen) Möglichkeit
wird jedoch nicht Gebrauch gemacht,
da die Flexibilität der gesetzlichen Re-
gelungen bisher immer die Beschrei-
bung und Festsetzung geeigneter Er-
satzmaßnahmen gewährleistet hat.

5.6 Untersuchungsmethode

In Berlin hat sich in den letzten Jahren
die Bewertungsmethode nach
AUHAGEN10  in der Anwendung be-
währt. Diese bietet einen methodi-
schen Ansatz zur formalisierten Ein-
griffsbewertung.
Vorteil der Methode ist zum einen die
separate Bewertung und Berechnung
der einzelnen Faktoren auf der Grund-
lage einer ordinalen Skalierung und
zum anderen die Ableitung schutzgut-
übergreifender Kompensations-
möglichkeiten.

9 in Anlehnung an: Anwendungsempfehlun-
gen zu Art. 5 des Investitions- und Wohnbau-
landgesetzes vom 22.04.1993, SenStadtUm
IIIA
10 Auhagen und Partner GmbH, 1994,Wissen-
schaftliche Grundlagen zur Berechnung einer
Ausgleichsabgabe, im Auftrag der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt-
schutz Berlin.
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6. Die Eingriffsregelung in
unterschiedlichen
Verwaltungs- und
Planungsverfahren

6.1 Die Eingriffsregelung im
Planfeststellungs- bzw. Plan-
genehmigungsverfahren

Die Eingriffsregelung ist in das jeweili-
ge fachplanungsrechtliche Verfahren
für ein Vorhaben integriert. So schreibt
das NatSchG Bln in § 15 Abs. 1 vor:

„Wenn für den Eingriff in anderen
Rechtsvorschriften eine behördliche
Bewilligung, Erlaubnis, Genehmigung,
Zustimmung, Planfeststellung, sonstige
Entscheidung oder eine Anzeige an
eine Behörde vorgeschrieben ist, so
trifft die nach diesen Rechtsvorschrif-
ten zuständige Behörde die nach § 14
erforderlichen Entscheidungen und
Maßnahmen.”

Diese verfahrensrechtliche Integration
in das jeweilige Planfeststellungsver-
fahren hat zur Folge, dass im Beneh-
men11

mit der obersten Naturschutzbehörde
die entsprechenden Entscheidungen
über Vermeidung, Minimierung und
Kompensationsmaßnahmen getroffen
und mit dem für das jeweilige Verfah-
ren geltenden Beschluss rechtswirksam
werden. Sie sind ebenso Gegenstand
einer öffentlichen Auslegung und
Bürgerbeteiligung wie das eingreifen-
de Vorhaben selbst.
Im Rahmen dieser Verfahren hat ge-
mäß § 15 Abs. 6 NatSchG Bln:
 „der Planungsträger die zum Ausgleich
dieses Eingriffs erforderlichen Maßnah-
men des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege im einzelnen im Fachplan
oder in einem landschaftspflegerischen
Begleitplan in Text und Karte darzustel-
len; der Begleitplan ist Bestandteil des
Fachplanes.”

Der mit der Planfeststellung verbunde-
ne landschaftspflegerische Begleitplan

11 Das Erfordernis der Herstellung des “Beneh-
mens” bedeutet, dass die zur Entscheidung
zuständige Behörde der für Naturschutz und
Landschaftspflege zuständigen Behörde von
dem Vorhaben Kenntnis zu geben und deren
Stellungnahme bei der Entscheidungsfindung
zu berücksichtigen hat, ohne strikt an sie ge-
bunden zu sein.

Abb. 11
Planfeststellung Bahn,
Ersatz-Maßnahme
am Berlin-Spandauer
Schifffahrtskanal
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nimmt an der Verbindlichkeit des Fach-
planes teil, im Planfeststellungsbe-
schluss wird er mit diesem festgesetzt.
Wie bereits in Kap. 3.2 bei der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erläutert, ent-
scheidet die Planfeststellungsbehörde
im Planfeststellungsbeschluss über die
Zulassung des Vorhabens. Dabei wer-
den alle privaten und öffentlichen Be-
lange – auch die von Naturschutz und
Landschaftspflege – abschließend be-
handelt.
Die Eingriffsbewältigung unterliegt im
Rahmen der Planfeststellung nicht der
Abwägung, hier gilt das Prinzip der
Vollkompensation gemäß § 14 Abs. 4
NatSchG Bln, d.h. innerhalb einer zu be-
stimmenden Frist nach Beendigung
des Eingriffs sind die unvermeidbaren
Beeinträchtigungen vollständig durch
Kompensationsmaßnahmen auszuglei-
chen.
Ein Planfeststellungsverfahren besitzt
Konzentrationswirkung, d.h., neben
dem Planfeststellungsbeschluss sind
keine weiteren behördlichen Genehmi-
gungen erforderlich, da sämtliche Ein-
zelgenehmigungen (Baugenehmigung,
Genehmigung nach dem Bundes-
immissionsschutzgesetz, Baumschutz-
verordnung u.a.) in dem Beschluss kon-
zentriert werden. (siehe Kap. 3.2)

Eine Besonderheit stellt die Plange-
nehmigung dar, die unter bestimmten
Voraussetzungen an Stelle eines Plan-
feststellungsbeschlusses erteilt werden
kann und die die gleiche Rechtswir-
kung hat.12  Wie in Kapitel 3.2. ausführ-
lich dargelegt, haben diese Gesetze das
Planungsverfahren für Bundesver-
kehrswegeprojekte erheblich verän-
dert, vor allem in Bezug auf die direk-
ten Mitwirkungsrechte von Bürgern
und anerkannten Naturschutzver-
bänden. Darüber hinaus wurden Ver-
fahrensfristen verkürzt. Die Eingriffs-
bewältigung ist jedoch ohne materielle
Einschränkungen analog zum Planfest-
stellungsverfahren durchzuführen.

6.1.1 Der landschafts-
pflegerische Begleitplan

Der landschaftspflegerische
Begleitplan (LBP) ist das in § 8 Abs. 4
BNatSchG bzw. in § 15 Abs. 6 NatSchG
Bln genannte Planungsinstrument zur
Umsetzung der Eingriffsregelung im

Planfeststellungsverfahren. Der LBP ar-
beitet hierzu die Prüfschritte der Ein-
griffsregelung – Vermeidung – Minde-
rung – Ausgleich – Ersatz – ggf. Aus-
gleichsabgabe ab.
Er bildet die rechtliche Entscheidungs-
grundlage zur Prüfung und Genehmi-
gung eines Eingriffs mit den Rechts-
folgen der festzusetzenden Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen.
Ermittelt und beschrieben werden die
anlagenbezogenen, bau-, und betriebs-
bedingten Auswirkungen des Vorha-
bens.
Der landschaftspflegerische Begleit-
plan in Text und Karte gliedert sich in:
• Bestandserfassung und Bewertung

des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes, sofern vorhanden un-
ter Berücksichtigung und ggf. Kon-
kretisierung/ Vertiefung der Raum-
analyse der UVS

• Ermittlung der zu erwartenden Be-
einträchtigungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbil-
des (Konfliktanalyse)

• Ableitung der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minderung, zum Aus-
gleich und ggf. Ersatz der Beein-
trächtigungen nach Art, Umfang
und Lage, wobei die unvermeidba-
ren und nicht ausgleichbaren Be-
einträchtigungen als besonderer
abwägungsrelevanter Tatbestand
hervorgehoben werden müssen.

Der Untersuchungsraum ist abhängig
vom geplanten Vorhaben und dem je-
weils zu untersuchenden Schutzgut
mit den jeweils spezifischen Wirkungen
abzugrenzen. Wenn sich im Laufe der
Untersuchung unvorhergesehene Er-
kenntnisse ergeben, ist der Unter-
suchungsraum flexibel anzugleichen.
Die folgenden Bezugsgrößen der Ein-
griffsregelung werden dabei berück-
sichtigt:
• die Wirkung des Vorhabens auf die

Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes und auf das Land-
schaftsbild und somit auf
erholungswirksame Flächen,

• die Ableitung und Konkretisierung
eines handlungsorientierten Ziel-
und Bewertungssystems auf der
Grundlage des landschafts-
planerischen Leitbildes,

• die Schwelle der Erheblichkeit oder
Nachhaltigkeit der vorhabens-
bedingten Beeinträchtigungen,

• das Anforderungsprofil und der
Flächenbedarf für Kompensations-
maßnahmen.13

13 modifiziert nach: BUNDESAMT FÜR NATUR-
SCHUTZ u.a., Methodischer Leitfaden zur Um-
setzung der Eingriffsregelung, 1993

12 gem. Verkehrswegeplanungsbeschleuni-
gungsgesetz vom 16.12.1991 gültig bis Ende
1999, bzw. Planungsvereinfachungsgesetz
von 1993
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Der Aufbau des landschaftspflege-
rischen Begleitplanes sollte mit der
prüfenden Naturschutzbehörde abge-
stimmt werden.
So ist beispielsweise die Darstellung
der Bestandssituation und der erhebli-
chen und nachhaltigen Beeinträchti-
gungen in einem gemeinsamen Be-
stands- und Konfliktplan oder auch in
unterschiedlichen Plänen möglich. Dies
ist im Einzelfall von der Art des Vorha-
bens sowie der Art und des Umfangs
der Beeinträchtigungen abhängig.

Bestandsaufnahme

Alle für die Beurteilung der Beeinträch-
tigungen notwendigen, bedeutenden
Elemente des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes, resp. Erholung wer-
den erfasst und in Text und Karte dar-
gestellt. Dazu zählen u.a. Pflanzen und
Tiere, Boden, Relief, Wasser, Luft, Klima,
die von den Projektauswirkungen be-
troffen, bzw. welche für die Prognose,
Bewertung und Beurteilung wesentlich
sein können.
In der Darstellung der realen Nutzung
sind spezielle  Gegebenheiten und
eventuelle Vorbelastungen zu berück-
sichtigen. Die Bestandsaufnahme dient
der Dokumentation des aktuellen Zu-
standes von Natur und Landschaft.
Sind Bestandsuntersuchungen aus vor-
gelagerten Verfahren vorhanden, kön-
nen diese in der Regel in einem Zeit-
rahmen von etwa 5 Jahren verwendet
werden, sofern keine Veränderungen
offensichtlich sind. Liegen jedoch Hin-
weise auf Veränderungen vor, ist
grundsätzlich eine Aktualisierung der
Daten erforderlich, so dass in jedem Fall
eine Inaugenscheinnahme des Betrach-
tungsraumes vorzunehmen ist.
Unter Beachtung der überörtlichen
und örtlichen Ziele von Naturschutz-
und Landschaftspflege (LaPro, Land-

schaftspläne, Pflege- u. Entwicklungs-
pläne von Schutzgebieten usw.) ist die
landschaftsplanerische und natur-
schutzfachliche Bedeutung der einzel-
nen Elemente darzulegen. Notwendig
ist vor allem eine nachvollziehbare Be-
gründung der benutzten Erfassungs-
kriterien, die im Einzelfall mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde abzu-
stimmen sind.
Bei der Bestimmung der Betrachtungs-
inhalte und -tiefe ist grundsätzlich die
Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen,
d.h. der Aufwand der Bestandsaufnah-
me muss in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Schwere der Beeinträchti-
gungen stehen, denen man mit den je-
weiligen Ermittlungen nachgehen will.
Verschiedene Elemente von Natur-
haushalt und Landschaftsbild brauchen
nicht immer im Einzelnen erfasst zu wer-
den, da sie sich zum Teil aufgrund
ökosystemarer Zusammenhänge vonein-
ander ableiten lassen. Diese Indikations-
möglichkeiten sind zu prüfen.

Konfliktanalyse

Wird die Bestandssituation mit der Vor-
habenplanung überlagert, können die
entscheidungserheblichen Beeinträch-
tigungen der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes räumlich zugeordnet und prog-
nostiziert werden. Im Rahmen der
Konfliktanalyse werden die Beeinträch-
tigungen ermittelt und Vermeidungs-
maßnahmen (Konfliktminderung) fest-
gelegt.
Bei Wert- und Funktionselementen mit
besonderer Bedeutung ist jede Beein-
trächtigung als erheblich oder nachhal-
tig einzustufen.
Die verwendete Abgrenzung zwischen
erheblichen oder nachhaltigen und
nicht erheblichen und nachhaltigen
Beeinträchtigungen ist bezogen auf die

Abb. 12 a
Vermeidung von
Beeinträchtigungen
Schutzzaun für
Baumbestände bei
Bauarbeiten
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jeweiligen Schutzgüter und Wirkfak-
toren nachvollziehbar darzustellen und
zu begründen. Die Konflikte werden
beschrieben und im Konfliktplan karto-
graphisch dargestellt.

Kompensation

Die Kompensationsmaßnahmen wer-
den im Maßnahmeplan dargestellt, er-
läutert und in den Maßnahmeblättern
genau beschrieben.
Im Maßnahmeplan wird die Art und die
räumliche Abgrenzung der Maßnah-
men dargestellt mit Verweis auf den zu
kompensierenden Konflikt, ggf. mit
Hinweisen auf die Zielfunktion oder
Mehrfachwirkung der Kompensations-
maßnahmen.
Zwingend erforderlich wird eine nach-
vollziehbare generelle Systematik der
Verweise zwischen Konflikt- und Maß-
nahmeplan, der Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanz und den Maßnahme-
blättern.
In der Bilanz werden die Kompensa-
tionsmaßnahmen übersichtlich zusam-
mengestellt, abschließend kurz resü-
miert und beurteilt.
Für die einzelnen Maßnahmen wird
jeweils ein Maßnahmeblatt angefertigt,
in dem die Maßnahme detailliert erläu-
tert wird. Unter Bezugnahme auf die
Konfliktnummern, Maßnahmenum-
mern, Baukilometer usw. werden die
Maßnahmen zielorientiert begründet
und genau beschrieben. Auch Anforde-
rungen bezüglich Pflege (Entwick-
lungs- und Fertigstellungspflege) und
erforderlichem Grunderwerb werden in
das Maßnahmeblatt aufgenommen.

Kontrolle

Regelmäßig notwendig sind bei größe-
ren Vorhaben die Kontrolle und konti-

nuierliche Überwachung der im land-
schaftspflegerischen Begleitplan fest-
gelegten Vermeidungsmaßnahmen in
der Bauphase.
Die ausgeführten Kompensationsmaß-
nahmen werden in einer Nachkontrolle
überprüft. Diese Erstellungskontrollen
sind praktisch Bauabnahmen und müs-
sen in der Budgetierung der Vorhaben-
träger berücksichtigt werden.

6.2 Die städtebauliche Eingriffs-
regelung

Anliegen des seit dem 1.1.1998 gelten-
den Bau- und Raumordnungsgesetz
(BauGB) ist die weitere Harmonisierung
des Verhältnisses von Städtebau-, Um-
welt- und Naturschutzrecht.
Im Zusammenhang mit dem ebenfalls
geänderten § 8 a BNatSchG sind die
§§␣ 1 und 1 a die zentralen Vorschriften
im BauGB, in denen die wesentlichen,
für die Bauleitplanung bedeutsamen
umweltschützenden Belange zusam-
mengefaßt sind. Hier ist auch das Ver-
hältnis der Bauleitplanung zur natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung
neu geregelt worden.

Nach § 1 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB sind in
der bauleitplanerischen Abwägung
auch die Vermeidung und der Aus-
gleich der zu erwartenden Eingriffe in
Natur und Landschaft – Eingriffs-
regelung nach dem Bundes-
naturschutzgesetz – zu berücksichti-
gen.14

14 Die materielle naturschutzrechtliche Rege-
lung ist wegen ihres inhaltlichen und syste-
matischen Zusammenhangs mit der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im
BNatSchG verankert (vgl. § 8 a Abs. 1
BNatSchG)

Abb. 12 b
Baumschutzzaun
Einzelbaum
Schutzmaßnahmen
bei Bauarbeiten
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Dabei sind im BauGB explizit die Begrif-
fe „Vermeidung” und „Ausgleich” ge-
nannt.

Vermeidung

Gegenstand der Vermeidung ist nicht
das den Eingriff darstellende Vorhaben
und seine Alternativen, sondern die
von ihm ausgehenden Beeinträchti-
gungen. Eine Alternativenprüfung ist
nach § 1 Abs. 6 BauGB unabhängig
hiervon Teil der bauleitplanerischen
Abwägung.
Im Bebauungsplan ist unter dem Ge-
sichtspunkt der Vermeidung von Beein-
trächtigungen von Natur und Land-
schaft regelmäßig zu prüfen, ob bei-
spielsweise
• wertvolle Bereiche für Natur und

Landschaft im Plangebiet zu sichern
sind durch die Festlegung von Art
und Maß der Nutzung (z.B. nicht
überbaubare Flächen),

• das Landschaftsbild durch die Fest-
legung der Höhe von baulichen An-
lagen erhalten werden kann,

• das Grundwasser durch eine mög-
lichst geringe Versiegelung des
Grundstücks bzw. eine weitgehende
Versickerung anfallenden
Oberflächenwassers angereichert
werden kann usw.

Ausgleich

Der planerische Ausgleich nach § 200 a
BauGB umfaßt auch Ersatzmaßnahmen
im Sinne der Landesnaturschutz-
gesetze.
Gemäß § 1 a Abs. 3 Satz 2 BauGB ist ein
unmittelbarer räumlicher und zeitlicher
Zusammenhang zwischen Eingriff und
Ausgleich dann nicht erforderlich,
wenn dies mit einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung und den Zie-
len der Raumordnung sowie des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
vereinbar ist.
Der Ausgleich dient also nicht mehr
nur der Kompensation von Beeinträch-
tigungen, sondern wird Teil einer städ-
tebaulichen Gesamtkonzeption (in Ber-
lin Flächennutzungsplan einschließlich
Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm) zur Förderung und Wahrung
der Belange von Naturschutz und
Landschaftspflege.

Diese räumliche und zeitliche Flexibili-
sierung von Ausgleich und Ersatz er-
weitert die Möglichkeiten, Eingriffe in
Natur und Landschaft vollständig aus-
zugleichen.

Nach § 135 a Abs. 2 BauGB soll die Ge-
meinde, soweit Maßnahmen zum Aus-
gleich an anderer Stelle den Eingriffen

zugeordnet sind, die Maßnahmen an-
stelle und auf Kosten der Investoren
bzw. Grundstückseigentümer durch-
führen und auch die hierfür erforderli-
chen Flächen zur Verfügung stellen. Die
Gemeinde ist hierzu nicht verpflichtet,
wenn die Herstellung der Ausgleichs-
maßnahmen auf andere Weise gesi-
chert ist.
Nach § 135 a Abs. 2 Satz 2 BauGB kön-
nen Ausgleichsmaßnahmen schon vor
Beginn der Bauarbeiten und vor Zuord-
nung der Ausgleichsflächen zu den Ein-
griffsflächen durchgeführt werden.
Dies eröffnet den Gemeinden die Mög-
lichkeit, sich bereits realisierte Aus-
gleichsmaßnahmen vom Vorhaben-
träger refinanzieren zu lassen (bspw.
mit Hilfe eines „Ökokontos“).

Bauleitplanerische Instrumente

Bauleitpläne führen nicht unmittelbar
zu Eingriffen, können diese aber vorbe-
reiten, weil sie die planungsrechtliche
Grundlage für Vorhaben schaffen.
Neben den Bebauungsplänen wurde
die rechtliche Möglichkeit nach § 5
BauGB eröffnet, auch im Flächennut-
zungsplan Flächen zum Ausgleich dar-
zustellen.

In Bebauungsplänen kann der Aus-
gleich der zu erwartenden Eingriffe in
Natur und Landschaft jetzt erfolgen
durch geeignete Festsetzungen nach
§␣ 9 BauGB entweder

• im Plangebiet selbst,
oder
• in einem getrennten Geltungsbe-

reich,
§ 1 a Abs. 3 BauGB
„Soweit es mit einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung und
den Zielen der Raumordnung sowie
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vereinbar ist, ...
können Festsetzungen auch an an-
derer Stelle als am Ort des Eingriffes
erfolgen.”

oder
• in eigenständigen Ausgleichs-

bebauungsplänen.
§ 9 Abs. 1a BauGB
„Flächen oder Maßnahmen zum
Ausgleich können ... auch in einem
anderen Bebauungsplan festgesetzt
werden.”

Die Darstellung und Festsetzung von
Ausgleichsflächen und -maßnahmen
kann entfallen, wenn der erforderliche
Ausgleich Gegenstand einer vertragli-
chen Vereinbarung gem. § 11 BauGB ist.
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Vorgehensweise

Bei jeder Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung eines Bauleit-
plans wird überschlägig geprüft, ob
durch die beabsichtigten Darstellun-
gen oder Festsetzungen des Plans Ein-
griffe im naturschutzrechtlichen Sinn
(entspr. § 14 Abs. 1 NatSchG Bln) er-
möglicht werden (vgl. Kap. 5.2). In die-
sem Fall werden die Belange von Na-
turschutz und Landschaftspflege ent-
sprechend vorbereitet in die Abwä-
gung eingestellt.

Grundvoraussetzung für eine sachge-
rechte Berücksichtigung der Eingriffs-
regelung in der bauleitplanerischen
Abwägung ist eine systematische Erfas-
sung und Bewertung von Natur und
Landschaft, eine Prognose der zu er-
wartenden erheblichen oder nachhalti-
gen Beeinträchtigungen der Funktions-
fähigkeit des Naturhaushaltes bzw. des
Landschaftsbildes sowie die natur-
schutzfachlich qualifizierte Ableitung
von Maßnahmen zur Vermeidung so-
wie zum Ausgleich und Ersatz von Be-
einträchtigungen.
Hierfür ist zu empfehlen, die aus der
Eingriffsbeurteilung resultierenden Er-
gebnisse in einem eigenständigen Bei-
trag zum Bebauungsplan zu ermitteln,
um sie mit dem ihnen zukommenden
Gewicht in die Abwägung einzustellen
und somit den Abwägungsvorgang
transparent zu gestalten.

Ob aufgrund eines Bauleitplanes ein
Eingriff zu erwarten und zu bewerten
ist, muss gem. § 1 a Abs. 3 Satz 4 BauGB
das bereits bestehende Baurecht (z.B. in
Form älterer B-Pläne oder Baurechte
nach § 34 BauGB) und nicht die tat-
sächlich reale Situation vorab geprüft

werden. Auf die Frage, ob das Baurecht
bereits realisiert worden ist, kommt es
insoweit nicht an.

So kann sich durchaus im Rahmen ei-
nes Bebauungsplanverfahrens erge-
ben, dass durch das geplante Vorhaben
auf einem bisher unbebauten, vegeta-
tionsbestandenen Grundstück kein Ein-
griff in Natur und Landschaft zu erwar-
ten ist, weil das gültige Planungsrecht
(z.B. Baunutzungsplan) eine entspre-
chende Nutzung ermöglicht hätte.

Soll jedoch ein Bebauungsplan gegen-
über dem derzeit gültigen Planungs-
recht eine höhere Ausnutzbarkeit von
Grundstücken ermöglichen, wird regel-
mäßig geprüft, ob hiermit auch Eingrif-
fe vorbereitet werden. Dieser Fall tritt
aufgrund planerischer Erfordernisse im
Ballungsraum Berlin relativ häufig auf.
Die damit verbundenen Eingriffe wer-
den oft mittelbar wirksam, da sie sich
erst bei ihrer Umsetzung negativ auf
den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild auswirken.
Bei den Untersuchungen ist daher ins-
besondere auf zusätzliche Beeinträchti-
gungen der Naturhaushaltsfaktoren
Grundwasser, Boden, Klima und Luft
sowie auf eine Verstärkung des Nutzer-
drucks auf innerstädtische Grün- und
Freiflächen abzustellen.

Um den rechtlichen Erfordernissen
gem. § 1 a Abs. 3 BauGB entsprechen zu
können, bedarf es jedoch noch der Er-
arbeitung einer konventionsfähigen
Herangehensweise zur Eingriffsbilanz,
die es ermöglicht, eine zusätzliche Aus-
nutzbarkeit von Grundstücken mit not-
wendigen Ausgleichsgrößen in Bezie-
hung zu setzen.
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durch Gesetz vom 15.12.1997 (BGBl. I
S.2902)

Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
19.04.1994 (BGBl. I S. 854)
Allgemeines Rundschreiben Straßen-
bau Nr. 5/1987, Sachgebiet 15: Rechts-
wesen und Gesetzgebung, Sachgebiet
13: Landschaftsgestaltung
Hinweise zur Berücksichtigung des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege
beim Bundesfernstraßenbau – HNL –
StB 99

Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) vom 12.02.1990
(BGBl. I S. 205), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18.08.1997 (BGBl. I S. 2081)
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Ausführung des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV)
vom 18.09.1995 (GMBl. S.671)

Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.08.1990 (BGBl. I S. 1818) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 25.08.1998
(BGBl. I S. 2489)

Gesetz zur Beschleunigung der Planun-
gen für Verkehrswege in den neuen
Ländern sowie im Land Berlin
(Verkehrswegeplanungsbeschleuni-
gungsgesetz) vom 16.12.1991 (BGBl. I S.
2174), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15.12.1995 (BGBl. I S. 1840)
Gesetz zur Vereinfachung der
Planungsverfahren für Verkehrswege
(Planungsvereinfachungsgesetz –
PLVereinfG) vom 17.12.1993 (BGBl. I S.
2123)

REGIONAL

Verordnung über Bauvorlagen im bau-
aufsichtlichen Verfahren (Bauvorlagen-
verordnung – BauVorlVO) vom
18.07.1985 (GVBl. S. 1783), zuletzt geän-
dert durch Erste Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung über Bauvorlagen
im bauaufsichtlichen Verfahren (Bau-
vorlagenverordnung – BauVorlVO) vom
15.07.1996 (GVBl. S. 298)
Ausführungsvorschriften über die Be-
hörden- und Dienststellenbeteiligung
im bauaufsichtlichen Verfahren (AV-
Beteiligung) vom 8.05.1990 (Bl. S. 20)
Ausführungsvorschriften zur Beschleu-
nigung des Baugenehmigungs-
verfahrens (AV Beschleunigung) vom
17.10.1988 (Bl. S. 1708)

Bauordnung für Berlin (BauO Bln) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
3.09.1997 (GVBl. S. 421, ber. S. 512)

Verordnung zum Schutze des Baumbe-
standes in Berlin (Baumschutzverord-
nung – BaumSchVO) vom 11.01.1982
(GVBl. S. 250), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 25.01.1996 (GVBl.
S.␣ 76)
Ausführungsvorschriften zur Baum-
schutzverordnung (AV - BaumSchVO)
vom 05.08.1992 (ABl. S. 2537)

Gesetz zur Vermeidung und Sanierung
von Bodenverunreinigungen (Berliner
Bodenschutzgesetz - Bln BodSchG)
vom 10.10.1995 (GVBl. S. 646)

Bundesbahn

Gewässerschutz

Haftung

Immissionsschutz

Information

Naturschutz

Raumordnung

Straßenbau

Umweltverträg-
lichkeit

Wasserstraßen

Verkehrswege

Baugenehmigung

Baulichkeiten

Bäume

Bodenschutz

Bodenschutz

Bergbau



45

Gesetz zur Förderung der sparsamen
sowie umwelt- und sozialverträglichen
Energieversorgung und Energienut-
zung im Land Berlin vom 02.10.1990
(GVBl. S. 2144), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 12.10.1995 (GVBl. S. 664)

Berliner Wassergesetz (BWG) in der Fas-
sung vom 03.03.1989 (GVBl. S. 605), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
26.10.1995 (GVBl. S. 695)

Gesetz über Naturschutz und Land-
schaftspflege von Berlin (Berliner
Naturschutzgesetz - NatSchGBln) vom
30.01.1979 (GVBl. S. 183), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 09.06.1999
(GVBl. S. 200)

C Anwendungsbereiche der
Umweltverträglichkeitsprüfung

Anlage (zu § 3) UVPG

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist
durchzuführen für folgende Vorhaben:
1. Errichtung und Betrieb einer Anla-

ge, die im Anhang zu dieser Anlage
aufgeführt ist, sowie die wesentli-
che Änderung der Lage, der Be-
schaffenheit oder des Betriebs einer
solchen Anlage, die der Genehmi-
gung in einem Verfahren unter Ein-
beziehung der Öffentlichkeit nach
§␣ 4 Abs. 1 oder § 16 Abs. 1 Satz 1 des
Bundes-lmmissionsschutzgesetzes
bedürfen;

2. Errichtung, Betrieb, Stillegung, der
sichere Einschluss oder der Abbau
einer ortsfesten kerntechnischen
Anlage sowie die wesentliche Ände-
rung der Anlage oder ihres Betrie-
bes, die der Genehmigung in einem
Verfahren unter Einbeziehung der
Öffentlichkeit nach § 7 des Atom-
gesetzes bedürfen;

3. Errichtung und Betrieb einer Anlage
zur Sicherstellung und zur Endlage-
rung radioaktiver Abfälle sowie die
wesentliche Änderung einer sol-
chen Anlage oder ihres Betriebes,
die einer Planfeststellung nach § 9 b
des Atomgesetzes bedürfen;

4. Errichtung und Betrieb einer Depo-
nie sowie die wesentliche Ände-
rung einer solchen Anlage oder ih-
res Betriebes, die der Planfeststel-
lung nach § 31 Abs. 2 des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes
bedürfen;

Energie

Gewässerschutz

Naturschutz

Raumordnung

Straßenbau

Umweltverträg-
lichkeit

Wald

Verordnung über die einheitliche
Durchführung von Raumordnungs-
verfahren im gemeinsamen Planungs-
raum Berlin/Brandenburg (Gemeinsa-
me Raumordnungsverfahrens-
verordnung – GROVerfV) vom
24.01.1996 (GVBl. S. 90)

Berliner Straßengesetz vom 28.02.1985
(GVBl. S. 518), zuletzt geändert durch
Artikel VII des Gesetzes vom 30.06.1998
(GVBl. S. 977)

Berliner Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG-Bln)
vom 21.07.1992 (GVBl. S. 234)

Gesetz zur Erhaltung des Waldes
(Landeswaldgesetz - LWaldG) vom
30.01.1979 (GVBl. S. 177), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 21.07.1992
(GVBl. S. 234)

5. Bau und Betrieb sowie die wesentli-
che Änderung einer Abwasser-
behandlungsanlage, die einer Zulas-
sung nach § 18 c des Wasserhaus-
haltsgesetzes bedürfen;

6. Herstellung, Beseitigung und we-
sentliche Umgestaltung eines Ge-
wässers oder seiner Ufer sowie von
Deich- oder Dammbauten, die einer
Planfeststellung nach § 31 des
Wasserhaushaltsgesetzes bedürfen;

7. Bergbauliche Vorhaben, die der
Planfeststellung nach dem Bundes-
berggesetz bedürfen;

8. Bau und Änderung einer Bundes-
fernstraße, die der Planfeststellung
nach § 17 des Bundesfernstraßen-
gesetzes oder eines Bebauungs-
plans nach § 9 des Baugesetzbuchs
bedürfen;

9. Bau und Änderung von Anlagen
einer Eisenbahn des Bundes, die ei-
ner Planfeststellung nach dem All-
gemeinen Eisenbahngesetz bedür-
fen;

10. Errichtung und jede Änderung ei-
ner Versuchsanlage, die nach den
§§ 2 und 12 des Gesetzes über den
Bau und den Betrieb von Versuchs-
anlagen zur Erprobung von Techni-
ken für den spurgeführten Verkehr
der Planfeststellung bedürfen;

11. Bau und Änderung einer Straßen-
bahn, die der Planfeststellung nach
§ 28 des Personenbeförderungsge-
setzes oder eines Bebauungsplans
nach § 9 des Baugesetzbuchs be-
dürfen;

12. Ausbau, Neubau und Beseitigung
einer Bundeswasserstraße, die der
Planfeststellung nach § 14 des
Bundeswasserstraßengesetzes be-
dürfen;
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13. Anlage und Änderung eines Flug-
platzes, die der Planfeststellung
nach § 8 des Luftverkehrsgesetzes
bedürfen;

14. Schaffung der gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen sowie Än-
derung, Verlegung oder Einziehung
vorhandener Anlagen, soweit dafür
eine Planfeststellung nach § 41 des
Flurbereinigungsgesetzes erforder-
lich ist;

15. Errichtung von Feriendörfern, Hotel-
komplexen und sonstigen großen
Einrichtungen für die Ferien- und
Fremdenbeherbergung, für die Be-
bauungspläne aufgestellt werden;

16. Errichtung und Betrieb einer Rohr-
leitungsanlage für den Ferntrans-
port von Öl oder Gas sowie die we-
sentliche Änderung der Anlage
oder ihres Betriebes, die der Geneh-
migung nach § 19 a des Wasser-
haushaltsgesetzes bedürfen;

17. Bau und Änderung von Anlagen
einer Magnetschwebebahn, die der
Planfeststellung nach dem Magnet-
schwebebahnplanungsgesetz be-
dürfen;

18. Errichtung von Einkaufszentren,
großflächigen Einzelhandelsbe-
trieben und sonstigen großflä-
chigen Handelsbetrieben im Sinne
des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Bau-
nutzungsverordnung ab einer
Geschossfläche von 5.000 m2, für
die Bebauungspläne aufgestellt
werden;

19. Errichtung und Erweiterung von
Vorhaben, für die nach Landesrecht
zur Umsetzung der Richtlinie 85/
337/EWG des Rates vom 27.07.1985
über die Umweltverträglichkeits-
prüfung bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten (ABI.
EG Nr. L 175 S. 41), geändert durch
Richtlinie 97/1 I/EG vom 03.03.1997
(ABI. EG Nr. L 73 S. 5), eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung vorgesehen
ist, sofern deren Zulässigkeit durch
einen Bebauungsplan begründet
wird oder ein Bebauungsplan einen
Planfeststellungsbeschluss ersetzt.

Anhang (zu Nummer 1 der Anlage
zu §␣ 3)

1. Kraftwerke, Heizkraftwerke und
Heizwerke und sonstige Feuerungs-
anlagen für den Einsatz von festen,
flüssigen oder gasförmigen Brenn-
stoffen, soweit die Feuerungswär-
meleistung 200 Megawatt über-
steigt.

2. Kühltürme bei einer ortsfesten
kerntechnischen Anlage (Nummer 2
der Anlage zu § 3).

3. Anlagen zur Trockendestillation von
Steinkohle oder Braunkohle, soweit

täglich 500 Tonnen Kohle oder
mehr durchgesetzt werden.

4. Anlagen zur Vergasung oder Ver-
flüssigung von Kohle, soweit täglich
500 Tonnen oder mehr durchge-
setzt werden.

5. Anlagen zur Gewinnung von Öl
oder Gas aus Schiefer oder anderen
Gesteinen oder Sanden, soweit täg-
lich 500 Tonnen oder mehr durch-
gesetzt werden.

6. Anlagen zur Herstellung von
Zementklinker mit einer Leistung
von 1.000 Tonnen je Tag oder mehr.

7. Anlagen zur Gewinnung von Asbest
sowie zur Be- und Verarbeitung von
Asbest und Asbesterzeugnissen: Im
Falle von Asbestzementerzeug-
nissen mit einer Leistung von jähr-
lich mehr als 20.000 Tonnen Fertig-
erzeugnissen, von Reibungsbelägen
mit einer Leistung von jährlich
mehr als 50 Tonnen Fertigerzeug-
nissen, sowie – bei anderen Verwen-
dungszwecken – von Asbest mit
einem Einsatz von mehr als 200
Tonnen im Jahr.

8. Anlagen zum Rösten (Erhitzen unter
Luftzufuhr zur Überführung in Oxi-
de) oder Sintern (Stückigmachen
von feinkörnigen Stoffen durch Er-
hitzen) von Erzen.

9. Anlagen zur Gewinnung von Rohei-
sen oder Nichteisenrohmetallen.

10. Anlagen
- zur Stahlerzeugung und zugehöri-
ge Walzwerke,
- zum Erschmelzen von Gusseisen
oder Rohstahl mit einer Leistung
von jährlich 200.000 Tonnen oder
mehr.

11. Schmelzanlagen für Nichteisenme-
talle mit einer Leistung von jährlich
100.000 Tonnen oder mehr.

12. Eisen-, Temper- oder Stahlgieße-
reien, soweit die Anlagen im Zusam-
menhang mit Anlagen nach Num-
mer 10 betrieben werden.

13. Gießereien für Nichteisenmetalle,
soweit die Anlagen im Zusammen-
hang mit Anlagen nach Nummer 11
betrieben werden.

14. Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel-
lung von Stoffen durch chemische
Umwandlung, die mindestens mit
einer weiteren derartigen Anlage in
einem verfahrenstechnischen Ver-
bund stehen.

15. Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel-
lung von Metallen oder Nichtmetal-
len mit Hilfe elektrischer Energie.

16. Raffinerien für Erdöl, ausgenommen
Schmierstoffraffinerien.

17. Anlagen zum Brikettieren von
Braun- oder Steinkohle.

18. Anlagen zur Herstellung von Glas,
auch soweit es aus Altglas herge-
stellt wird, einschließlich Glasfasern
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mit einer Leistung von jährlich
200.000 Tonnen oder mehr sowie
Flachglasanlagen, die nach dem
Floatglasverfahren betrieben wer-
den, mit einer Leistung von jährlich
100.000 Tonnen oder mehr.

19. Anlagen zum Aufbringen von me-
tallischen Schutzschichten aus Blei,
Zinn oder Zink auf Metallober-
flächen mit Hilfe von schmelzflüs-
sigen Bädern oder durch Flamm-
spritzen mit einer Leistung von jähr-
lich 100.000 Tonnen Rohgutdurch-
satz oder mehr.

20. Schiffswerften für den Bau von See-
schiffen mit einer Größe von
100.000 Bruttoregistertonnen oder
mehr.

21. Anlagen, in denen Pflanzenschutz-
oder Schädlingsbekämpfungsmittel
oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder
maschinell gemischt, abgepackt
oder umgefüllt, werden, soweit sie
im Zusammenhang mit Anlagen
nach Nummer 14 betrieben werden
und Stoffe gehandhabt werden, bei
denen die Voraussetzungen des § 1
der Störfall-Verordnung vorliegen.

22. Anlagen zur Gewinnung von Zell-
stoff aus Holz, Stroh oder ähnlichen
Faserstoffen mit Hilfe des Sulfatauf-
schlusses.

23. Anlagen zur Herstellung, Bearbei-
tung, Verarbeitung, Wiedergewin-
nung oder Vernichtung von explo-
sionsgefährlichen Stoffen im Sinne
des Sprengstoffgesetzes, die zur
Verwendung als Sprengstoffe,
Zündstoffe, Treibstoffe, pyrotechni-
sche Sätze oder zur Herstellung die-
ser Stoffe bestimmt sind; hierzu ge-
hören auch die Anlagen zum Laden,
Entladen oder Delaborieren von
Munition oder sonstigen Spreng-
körpern, ausgenommen Anlagen
zur Herstellung von Zündhölzern.

24. Anlagen zum Halten oder zur Auf-
zucht von Geflügel oder zum Halten
von Schweinen mit
a) 42.000 Legehennenplätzen,
b) 84.000 Junghennenplätzen,
c) 84.000 Mastgeflügelplätzen,
d) 1.400 Mastschweineplätzen oder
e) 500 Sauenplätzen oder mehr.
Bei gemischten Beständen werden
die Vom-Hundert-Anteile, bis zu de-
nen die vorgenannten Platzzahlen
jeweils ausgeschöpft werden, ad-
diert. Erreicht die Summe der Vom-
Hundert-Anteile einen Wert von
100, ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen. Be-
stände, die kleiner sind als jeweils 5
vom Hundert der in den Gruppen a)
bis e) genannten Platzzahlen, blei-
ben bei der Ermittlung der maßge-
benden Anlagengröße unberück-
sichtigt.

25. Anlagen zur Herstellung von Fisch-
mehl oder Fischöl.

26. Anlagen zur Behandlung von Abfäl-
len zur Beseitigung im Sinne des §
27 Abs. 1 Satz 2 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes.

27. Abfallentsorgungsanlagen.

D Wichtige Vorhaben gemäß
UVP-Änderungsrichtlinie

(nach dem Entwurf – Empfehlungen
des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit für
Vollzugshinweise der Länder zur An-
wendung der UVP-Änderungsrichtlinie
und der ihr zugrunde liegenden UVP-
Richtlinie)
Wenn für bestimmte Vorhaben im Au-
ßenbereich im Sinne des § 35 des Bau-
gesetzbuchs Bebauungspläne aufge-
stellt werden, muss im Bebauungsplan-
verfahren eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt werden. Dies gilt
für folgende Vorhaben:
• Errichtung von Feriendörfern, Hotel-

komplexen und sonstigen großen
Einrichtungen für die Ferien- und
Fremdenbeherbergung ab einer
Bettenzahl von 300 oder einer
Gästezimmerzahl von 200,

• Errichtung von ganzjährig betriebe-
nen Campingplätzen ab einer Stell-
platzzahl von 200,

• Errichtung von Freizeitparks ab ei-
ner Größe des Plangebiets von
20.000 m2

• Errichtung von Parkplätzen ab einer
Stellplatzzahl von 500,

• Errichtung von Windfarmen ab ei-
ner Größe des Plangebiets von
20.000 m2,

• Errichtung einzelner oder mehrerer
baulicher Anlagen ab einer zulässi-
gen Grundfläche von insgesamt
20.000 m2.

E Auszug aus: Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) vom
21.09.1998

Dritter Abschnitt Allgemeine Schutz-,
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

§ 8 Eingriffe in Natur und Landschaft

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im
Sinne dieses Gesetzes sind Veränderun-
gen der Gestalt oder Nutzung von
Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich oder nachhaltig
beeinträchtigen können.
(2) Der Verursacher eines Eingriffs ist zu
verpflichten, vermeidbare Beeinträchti-
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gungen von Natur und Landschaft zu
unterlassen sowie unvermeidbare Be-
einträchtigungen innerhalb einer zu
bestimmenden Frist durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen, soweit es
zur Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
erforderlich ist. Voraussetzung einer
derartigen Verpflichtung ist, dass für
den Eingriff in anderen Rechtsvorschrif-
ten eine behördliche Bewilligung, Er-
laubnis, Genehmigung, Zustimmung,
Planfeststellung, sonstige Entschei-
dung oder eine Anzeige an eine Behör-
de vorgeschrieben ist. Die Verpflich-
tung wird durch die für die Entschei-
dung oder Anzeige zuständige Behör-
de ausgesprochen. Ausgeglichen ist ein
Eingriff, wenn nach seiner Beendigung
keine erhebliche oder nachhaltige Be-
einträchtigung des Naturhaushalts zu-
rückbleibt und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt
oder neu gestaltet ist.
(3) Der Eingriff ist zu untersagen, wenn
die Beeinträchtigungen nicht zu ver-
meiden oder nicht im erforderlichen
Maße auszugleichen sind und die Be-
lange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei der Abwägung aller
Anforderungen an Natur und Land-
schaft im Range vorgehen.
(4) Bei einem Eingriff in Natur und
Landschaft, der auf Grund eines nach
öffentlichem Recht vorgesehenen
Fachplanes vorgenommen werden soll,
hat der Planungsträger die zum Aus-
gleich dieses Eingriffs erforderlichen
Maßnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege im einzelnen im
Fachplan oder in einem landschafts-
pflegerischen Begleitplan in Text und
Karte darzustellen; der Begleitplan ist
Bestandteil des Fachplanes.
(5) Die Entscheidungen und Maßnah-
men werden im Benehmen mit den für
Naturschutz und Landschaftspflege
zuständigen Behörden getroffen, so-
weit nicht eine weitergehende Form
der Beteiligung vorgeschrieben ist oder
die für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständigen Behörden selbst
entscheiden. Dies gilt nicht für Ent-
scheidungen, die auf Grund eines Be-
bauungsplanes getroffen werden.
(6) Bei Eingriffen in Natur und Land-
schaft durch Behörden, denen keine
behördliche Entscheidung nach Ab-
satz␣ 2 vorausgeht, gelten die Absätze 2
bis 5 entsprechend.
(7) Die land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Bodennutzung ist nicht als
Eingriff anzusehen, soweit dabei die
Ziele und Grundsätze des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege berück-
sichtigt werden. Die den Vorschriften
des Rechts der Land- und Forstwirt-
schaft einschließlich des Rechts der

Binnenfischerei und § 17 Abs. 2 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes entspre-
chende gute fachliche Praxis bei der
land-, forst- und fischereiwirtschaft-
lichen Bodennutzung widerspricht in
der Regel nicht den in Satz 1 genann-
ten Zielen und Grundsätzen. Nicht als
Eingriff gilt auch die Wiederaufnahme
einer land-, forst- und
fischereiwirtschaftlichen Boden-
nutzung, die auf Grund vertraglicher
Vereinbarungen zeitweise einge-
schränkt oder unterbrochen worden
war.
(8) Die Länder können bestimmen, dass
Veränderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflächen bestimmter
Art, die im Regelfall nicht zu einer er-
heblichen oder nachhaltigen Beein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts oder des Landschafts-
bildes führen, nicht als Eingriffe anzuse-
hen sind. Sie können gleichfalls bestim-
men, dass Veränderungen bestimmter
Art als Eingriffe gelten, wenn sie regel-
mäßig die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 erfüllen.
(9) Die Länder können zu den Absätzen
2 und 3 weitergehende Vorschriften
erlassen, insbesondere über Ersatz-
maßnahmen der Verursacher bei nicht
ausgleichbaren aber vorrangigen Ein-
griffen.
(10) Handelt es sich bei dem Eingriff
um ein Vorhaben, das nach § 3 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterliegt, so muss das Verfah-
ren, in dem Entscheidungen nach Ab-
satz 2 Satz 1, Absatz 3 oder auf Grund
von Vorschriften nach Absatz 9 getrof-
fen werden, den Anforderungen des
genannten Gesetzes entsprechen.

§ 8 a Verhältnis zum Baurecht

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Än-
derung, Ergänzung oder Aufhebung
von Bauleitplänen oder von Satzungen
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Bau-
gesetzbuchs Eingriffe in Natur und
Landschaft zu erwarten, ist über die
Vermeidung, den Ausgleich und den
Ersatz nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuchs zu entscheiden.
(2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Be-
bauungsplänen nach § 30 des Bau-
gesetzbuchs, während der Planauf-
stellung nach § 33 des Baugesetzbuchs
und im Innenbereich nach § 34 des
Baugesetzbuchs sind die Vorschriften
der Eingriffsregelung nicht anzuwen-
den; § 29 Abs. 3 des Baugesetzbuchs
bleibt unberührt. Für Vorhaben im Au-
ßenbereich nach § 35 des Bauge-
setzbuchs sowie für Bebauungspläne,
soweit sie eine Planfeststellung erset-
zen, bleibt die Geltung der Vorschriften
über die Eingriffsregelung unberührt.
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(3) Entscheidungen über Vorhaben
nach § 35 Abs. 1 und 4 des Baugesetz-
buchs und über die Errichtung von
baulichen Anlagen nach § 34 des Bau-
gesetzbuchs ergehen im Benehmen
mit den für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörden.
Äußert sich in den Fällen des § 34 des
Baugesetzbuchs die für Naturschutz
und Landschaftspflege zuständige Be-
hörde nicht binnen eines Monats, kann
die für die Entscheidung zuständige
Behörde davon ausgehen, dass Belan-
ge des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege von dem Vorhaben nicht
berührt werden. Das Benehmen ist
nicht erforderlich bei Vorhaben in Ge-
bieten mit Bebauungsplänen und wäh-
rend der Planaufstellung nach den
§§␣ 30 und 33 des Baugesetzbuchs und
in Gebieten mit Satzungen nach § 34
Abs.␣ 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs.

§ 19 Kennzeichnung und
Bezeichnungen

(1) Naturschutzgebiete, Nationalparke,
Landschaftsschutzgebiete und Natur-
denkmale sollen gekennzeichnet wer-
den.
(2) Die Bezeichnungen „Naturschutzge-
biet”, „Nationalpark”, „Landschaftsschutz-
gebiet”, „Naturpark” und „Naturdenkmal”
sowie die nach Absatz 1 bestimmte
Kennzeichnung dürfen nur für die nach
diesem Abschnitt geschützten Gebiete
und Gegenstände verwendet werden.
Bezeichnungen und Kennzeichnungen,
die ihnen zum Verwechseln ähnlich
sind, dürfen für Bestandteile von Natur
und Landschaft nicht benutzt werden.

§ 19 a Europäisches Netz „Natura 2000”,
Begriffsbestimmungen

(1) Die §§ 19 a bis 19 f dienen dem Auf-
bau und dem Schutz des Europäischen
ökologischen Netzes „Natura 2000”, ins-
besondere dem Schutz der Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung
und der Europäischen Vogelschutzge-
biete. Die Länder erfüllen die sich aus
den Richtlinien 92/43/EWG und 79/
409/EWG ergebenden Verpflichtungen,
insbesondere durch den Erlass von Vor-
schriften nach Maßgabe der §§ 19 b,
19␣ c, 19 d Satz 1 Nr. 2 und des § 19 f
Abs.␣ 2 und 3.
(2) Im Sinne der §§ 19 a bis 19 f bedeu-
tet
1. Europäisches ökologisches Netz „Na-
tura 2000”
das kohärente Europäische ökologi-
sche Netz „Natura 2000” gemäß Arti-
kel␣ 3 der Richtlinie 92/43/EWG des Ra-
tes vom 21.05.1992 zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI.

EG Nr. L 206 S. 7), die zuletzt durch die
Richtlinie 97/62/EG vom 27.10.1997
(ABI. EG Nr. L 305 S. 42) geändert wor-
den ist,
2. Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung
die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2
Satz 3 der Richtlinie 92/43/EWG einge-
tragenen Gebiete,
3. Konzertierungsgebiete
einem Konzertierungsverfahren nach
Artikel 5 der Richtlinie 92/43/ EWG un-
terliegende Gebiete von der Einleitung
des Verfahrens durch die Kommission
bis zur Beschlussfassung des Rates,
4. Europäische Vogelschutzgebiete
Gebiete im Sinne des Artikels 4 Abs.␣ 1
und 2 der Richtlinie 79/409/ EWG des
Rates vom 02.04.1979 über die Erhal-
tung der wildlebenden Vogelarten (ABI.
EG Nr. L 103, S. 1), die zuletzt durch die
Richtlinie 97/49/EG vom 29.07.1997 (ABI.
EG Nr. L 223, S. 9) geändert worden ist,
5. prioritäre Biotope
die in Anhang l der Richtlinie 92/43/
EWG mit einem Sternchen (*) gekenn-
zeichneten Biotope,
6. prioritäre Arten
die in Anhang II der Richtlinie 92/43/
EWG mit einem Sternchen (*) gekenn-
zeichneten Tier- und Pflanzenarten,
7. Erhaltungsziele
Erhaltung oder Wiederherstellung ei-
nes günstigen Erhaltungszustands
a) der in Anhang l der Richtlinie 92/43/
EWG aufgeführten natürlichen Lebens-
räume und der in Anhang II dieser
Richtlinie aufgeführten Tier- und
Pflanzenarten, die in einem Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung vor-
kommen,
b) der in Anhang l der Richtlinie 79/
409/EWG aufgeführten und der in Arti-
kel 4 Abs. 2 dieser Richtlinie genannten
Vogelarten sowie ihrer Lebensräume,
die in einem Europäischen Vogel-
schutzgebiet vorkommen,
8. Projekte
a) Vorhaben und Maßnahmen inner-
halb eines Gebiets von gemeinschaftli-
cher Bedeutung oder eines Europäi-
schen Vogelschutzgebiets, sofern sie
einer behördlichen Entscheidung oder
einer Anzeige an eine Behörde bedür-
fen oder von einer Behörde durchge-
führt werden,
b) Eingriffe in Natur und Landschaft im
Sinne des § 8, sofern sie einer behördli-
chen Entscheidung oder einer Anzeige
an eine Behörde bedürfen oder von
einer Behörde durchgeführt werden
und
c) nach dem Bundes-lmmissionsschutz-
gesetz genehmigungsbedürftige Anla-
gen sowie Gewässerbenutzungen, die
nach dem Wasserhaushaltsgesetz einer
Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen,
soweit sie, einzeln oder im Zusammen-
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wirken mit anderen Projekten oder Plä-
nen, geeignet sind, ein Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung oder ein
Europäisches Vogelschutzgebiet erheb-
lich zu beeinträchtigen.
9. Pläne
Pläne und Entscheidungen in vorgela-
gerten Verfahren, die bei behördlichen
Entscheidungen zu beachten oder zu
berücksichtigen sind, soweit sie, einzeln
oder im Zusammenwirken mit anderen
Plänen oder Projekten, geeignet sind,
ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung oder ein Europäisches Vogel-
schutzgebiet erheblich zu beeinträchti-
gen; ausgenommen sind Pläne, die un-
mittelbar der Verwaltung der Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung
oder der Europäischen Vogelschutz-
gebiete dienen.
(3) Soweit in Absatz 2 Nr. 5 bis 7 auf An-
hänge der Richtlinien 92/43/ EWG und
79/409/EWG verwiesen wird, sind diese
jeweils in der sich aus den Veröffentli-
chungen im Amtsblatt Teil L der Euro-
päischen Gemeinschaften ergebenden
Fassung maßgeblich.
(4) Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
macht die Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung, die Konzertierungs-
gebiete und die Europäischen Vogel-
schutzgebiete im Bundesanzeiger be-
kannt.

§ 19 b Schutzgebiete

(1) Die Länder wählen die Gebiete, die
der Kommission nach Artikel 4 Abs. 1
der Richtlinie 92/43/EWG zu benennen
sind, nach den in dieser Vorschrift ge-
nannten Maßgaben aus. Sie stellen das
Benehmen mit dem Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit her; das Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit beteiligt die anderen
fachlich betroffenen Bundesministeri-
en. Die ausgewählten Gebiete werden
der Kommission vom Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit benannt. Es übermittelt
der Kommission gleichzeitig Schätzun-
gen über eine finanzielle Beteiligung
der Gemeinschaft, die zur Erfüllung der
Verpflichtungen nach Artikel 6 Abs.␣ 1
der Richtlinie 92/43/EWG einschließlich
der Zahlung eines finanziellen Aus-
gleichs für die Landwirtschaft erforder-
lich ist.
(2) Die Länder erklären die in die Liste
der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung eingetragenen Gebiete
nach Maßgabe des Artikels 4 Abs. 4 der
Richtlinie 92/43/EWG entsprechend
den jeweiligen Erhaltungszielen zu ge-
schützten Teilen von Natur und Land-
schaft im Sinne des § 12 Abs. 1.

(3) Die Schutzerklärung bestimmt den
Schutzzweck entsprechend den jeweili-
gen Erhaltungszielen und die erforder-
lichen Gebietsbegrenzungen. Es soll
dargestellt werden, ob prioritäre Bioto-
pe oder prioritäre Arten zu schützen
sind. Durch geeignete Gebote und Ver-
bote sowie Pflege-und Entwicklungs-
maßnahmen ist sicherzustellen, dass
den Anforderungen des Artikels 6 der
Richtlinie 92/43/EWG entsprochen
wird. Weitergehende Schutzvor-
schriften bleiben unberührt.
(4) Die Unterschutzstellung nach den
Absätzen 2 und 3 kann unterbleiben,
soweit nach anderen Rechtsvorschrif-
ten, nach Verwaltungsvorschriften,
durch die Verfügungsbefugnis eines
öffentlichen oder gemeinnützigen Trä-
gers oder durch vertragliche Vereinba-
rungen ein gleichwertiger Schutz ge-
währleistet ist.
(5) Ist ein Gebiet nach § 19 a Abs. 4 be-
kanntgemacht, sind
1. in einem Gebiet von gemeinschaftli-
cher Bedeutung bis zur Unterschutz-
stellung,
2. in einem Europäischen Vogelschutz-
gebiet vorbehaltlich besonderer
Schutzvorschriften im Sinne des § 12
Abs. 2
alle Vorhaben, Maßnahmen, Verände-
rungen oder Störungen, die zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Gebiets
in seinen für die Erhaltungsziele maß-
geblichen Bestandteilen führen kön-
nen, unzulässig. In einem Konzer-
tierungsgebiet sind die in Satz 1 ge-
nannten Handlungen, sofern sie zu er-
heblichen Beeinträchtigungen der in
ihm vorkommenden prioritären Bioto-
pe oder prioritären Arten führen kön-
nen, unzulässig.

§ 19 c Verträglichkeit und
Unzulässigkeit von Projekten,
Ausnahmen

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung
oder Durchführung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen eines
Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung oder eines Europäischen Vogel-
schutzgebiets zu überprüfen. Bei
Schutzgebieten im Sinne des § 12
Abs.␣ ␣ 1 ergeben sich die Maßstäbe für
die Verträglichkeit aus dem Schutz-
zweck und den dazu erlassenen Vor-
schriften.
(2) Ergibt die Prüfung der Verträglich-
keit, dass das Projekt zu erheblichen
Beeinträchtigungen eines in Absatz␣ 1
genannten Gebiets in seinen für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
maßgeblichen Bestandteilen führen
kann, ist es unzulässig.
(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein
Projekt nur zugelassen oder durchge-
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führt werden, soweit es
1. aus zwingenden Gründen des über-
wiegenden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicher Art, notwendig ist und
2. zumutbare Alternativen, den mit
dem Projekt verfolgten Zweck an ande-
rer Stelle ohne oder mit geringeren Be-
einträchtigungen zu erreichen, nicht
gegeben sind.
(4) Befinden sich in dem vom Projekt
betroffenen Gebiet prioritäre Biotope
oder prioritäre Arten, können als zwin-
gende Gründe des überwiegenden öf-
fentlichen Interesses nur solche im Zu-
sammenhang mit der Gesundheit des
Menschen, der öffentlichen Sicherheit,
einschließlich der Landesverteidigung
und des Schutzes der Zivilbevölkerung,
oder den maßgeblich günstigen Aus-
wirkungen des Projekts auf die Umwelt
geltend gemacht werden. Sonstige
Gründe im Sinne des Absatzes 3 Nr.␣ 1
können nur berücksichtigt werden,
wenn die zuständige Behörde zuvor
über das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit eine Stellungnahme der
Kommission eingeholt hat.
(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3 in Ver-
bindung mit Absatz 4 zugelassen oder
durchgeführt werden, sind die zur Si-
cherung des Zusammenhangs des Eu-
ropäischen ökologischen Netzes „Natu-
ra 2000” notwendigen Maßnahmen
vorzusehen. Die zuständige Behörde
unterrichtet die Kommission über das
Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit über die
getroffenen Maßnahmen.

§ 19 d Pläne

§ 19 c ist entsprechend anzuwenden
bei
1. Linienbestimmungen nach § 16 des
Bundesfernstraßengesetzes, § 13 des
Bundeswasserstraßengesetzes oder §␣ 2
Abs. 1 des Verkehrswegeplanungsbe-
schleunigungsgesetzes sowie
2. sonstigen Plänen, bei Raumord-
nungsplänen im Sinne des § 3 Nr. 7 des
Raumordnungsgesetzes mit Ausnahme
des § 19 c Abs. 1 Satz 1.
Bei Bauleitplänen und Satzungen nach
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetz-
buchs ist § 19 c Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2
bis 5 entsprechend anzuwenden.

§ 19 e Stoffliche Belastungen

Ist zu erwarten, dass von einer nach
dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz
genehmigungsbedürftigen Anlage
Emissionen ausgehen, die, auch im Zu-
sammenwirken mit anderen Anlagen
oder Maßnahmen, im Einwirkungs-
bereich dieser Anlage ein Gebiet von

gemeinschaftlicher Bedeutung oder
ein Europäisches Vogelschutzgebiet in
seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck maßgeblichen Bestand-
teilen erheblich beeinträchtigen, und
können die Beeinträchtigungen nicht
entsprechend § 8 Abs. 2 ausgeglichen
werden, steht dies der Genehmigung
der Anlage entgegen, soweit nicht die
Voraussetzungen des § 19 c Abs. 3 in
Verbindung mit Abs. 4 erfüllt sind.
§␣ 19␣ c Abs. 1 und 5 gilt entsprechend.
Die Entscheidungen ergehen im Be-
nehmen mit den für Naturschutz und
Landschaftspflege zuständigen Behör-
den.

§ 19 f Verhältnis zu anderen
Rechtsvorschriften

(1) § 19 c gilt nicht für Vorhaben im Sin-
ne des § 29 des Baugesetzbuchs in Ge-
bieten mit Bebauungsplänen nach §␣ 30
des Baugesetzbuchs und während der
Planaufstellung nach § 33 des Bauge-
setzbuchs. Für Vorhaben im Innenbe-
reich nach § 34 des Baugesetzbuchs, im
Außenbereich nach § 35 des Bauge-
setzbuchs sowie für Bebauungspläne,
soweit sie eine Planfeststellung erset-
zen, bleibt die Geltung des § 19 c unbe-
rührt.
(2) Für geschützte Teile von Natur und
Landschaft und geschützte Biotope im
Sinne des § 20 c sind die §§ 19 c und
19␣ e nur insoweit anzuwenden, als die
Schutzvorschriften, einschließlich der
Vorschriften über Ausnahmen und Be-
freiungen, keine strengeren Regelun-
gen für die Zulassung von Projekten
enthalten. Die Pflichten nach § 19 c
Abs. 4 Satz 2 über die Beteiligung der
Kommission und nach § 19 c Abs. 5
Satz 2 über die Unterrichtung der Kom-
mission bleiben jedoch unberührt.
(3) Handelt es sich bei Projekten um
Eingriffe in Natur und Landschaft, blei-
ben die im Rahmen des § 8 erlassenen
Vorschriften der Länder sowie die §§ 8
a und 9 unberührt.

F Auszug aus: Berliner
Naturschutzgesetz (NatSchG Bln)
vom 30.01.1979 (GVBl. S 183)
zuletzt geändert durch Gesetz
vom 09.06.1999 (GVBl. S. 200)

DRITTER ABSCHNITT Allgemeine
Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen

§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im
Sinne dieses Gesetzes sind Veränderun-
gen der Gestalt oder Nutzung von
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Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes oder das
Landschaftsbild erheblich oder nach-
haltig beeinträchtigen können. Eingrif-
fe sind insbesondere:
1. die Errichtung oder wesentliche Än-
derung von Anlagen, die einem Plan-
feststellungsverfahren unterliegen,
auch wenn nach den Rechtsvorschrif-
ten im Einzelfall von dessen Durchfüh-
rung abgesehen werden kann,
2. der Abbau oder die Gewinnung von
Bodenschätzen,
3. Abgrabungen, Aufschüttungen, Auf-
oder Abspülungen und Ausfüllungen
mit einer Grundfläche über 30 qm oder
mit einer Höhe oder Tiefe über 2 m,
4. die Entwässerung von Mooren,
Sümpfen und Pfuhlen oder anderen
Feuchtgebieten sowie von Verlan-
dungsbereichen der Gewässer,
5. der Ausbau sowie das Verrohren, das
Ableiten oder das Aufstauen von Ge-
wässern,
6. die Errichtung oder wesentliche Än-
derung von baulichen Anlagen, Stra-
ßen und Wegen im Außenbereich,
7. die Errichtung oder wesentliche Än-
derung von Lager-, Ausstellungs-, Cam-
ping- oder Wochenendplätzen im Au-
ßenbereich,
8. das Abstellen oder Aufstellen von
Wohnwagen im Außenbereich,
9. die Errichtung oder Änderung von
Masten sowie Unterstützungen von
Freileitungen im Außenbereich,
10. die Errichtung von festen Einfrie-
dungen oder festen Einzäunungen im
Außenbereich,
11. die Errichtung und Änderung von
Werbeanlagen im Außenbereich.
(2) Die im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes und dieses Gesetzes
ordnungsgemäße land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche Bodennutzung
ist nicht als Eingriff in Natur und Land-
schaft anzusehen. Satz 1 gilt sinnge-
mäß für die Imkerei, soweit sie nicht die
Errichtung baulicher Anlagen umfasst.
(3) Das für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständige Mitglied des
Senats wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zu bestimmen, dass Verän-
derungen der Gestalt oder der Nut-
zung von Grundflächen bestimmter
Art, die im Regelfall nicht zu einer er-
heblichen oder nachhaltigen Beein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts und des Landschaftsbil-
des führen, nicht als Eingriff anzusehen
sind.
(4) Der Verursacher eines Eingriffs ist
verpflichtet, vermeidbare Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft zu
unterlassen sowie unvermeidbare Be-
einträchtigungen innerhalb einer zu
bestimmenden Frist durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege auszugleichen, soweit es
zur Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
erforderlich ist. Ausgeglichen ist ein
Eingriff, wenn nach seiner Beendigung
keine erhebliche oder nachhaltige Be-
einträchtigung des Naturhaushaltes
zurückbleibt und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt
oder neu gestaltet ist.
(5) Ein Eingriff ist unzulässig, wenn die
Beeinträchtigungen nicht zu vermei-
den und nicht im erforderlichen Maße
auszugleichen sind und die Belange
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei Abwägung aller An-
forderungen an Natur und Landschaft
im Range vorgehen. Ein nicht aus-
gleichbarer Eingriff darf nur zugelassen
werden, wenn überwiegende andere
Belange der Allgemeinheit den Eingriff
erfordern. Der Verursacher dieses Ein-
griffs ist verpflichtet, die Folgen des Ein-
griffs soweit wie möglich nach Absatz 4
auszugleichen und die so nicht aus-
gleichbaren Beeinträchtigungen auf
sonstige Weise zu beheben, insbeson-
dere durch weitergehende Verände-
rungen der Oberflächengestalt oder
durch Ersatzmaßnahmen. Ersatz-
maßnahmen können auch an anderer
Stelle als der, auf die sich der Eingriff
unmittelbar auswirkt, gefordert wer-
den.
(6) Soweit Maßnahmen nach Absatz 5
Satz 3 nicht möglich oder untunlich
sind, ist eine Ausgleichsabgabe zu ent-
richten. Die aus der Abgabe aufkom-
menden Mittel sind für Maßnahmen
einzusetzen, die dem Naturschutz und
der Landschaflspflege dienen.
(7) Das für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständige Mitglied des
Senats wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Senator für Finanzen
durch Rechtsverordnung die Höhe der
Ausgleichsabgabe und das Verfahren
zu ihrer Erhebung zu regeln. Es kann
bestimmt werden, dass die Ausgleichs-
abgabe je nach Dauer des Vorteils ein-
malig oder laufend erhoben wird. Die
Höhe ist nach Dauer und Schwere des
Eingriffs zu bemessen.
(8) Wer einen unzulässigen Eingriff
oder einen Eingriff unter Mißachtung
der behördlichen Anordnungen vorge-
nommen hat, ist verpflichtet, unverzüg-
lich den früheren Zustand wiederher-
zustellen oder, wenn das nicht möglich
ist, den Eingriff auszugleichen. Kann der
Eingriff nicht ausgeglichen werden, gel-
ten Absatz 5 Sätze 3 und 4 sowie Ab-
satz 6 Satz 1 entsprechend.
(9) Für die Erfüllung der Ausgleichs-
pflicht nach den Absätzen 4 bis 6 und 8
haften Verursacher und Rechtsnachfol-
ger als Gesamtschuldner.
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§ 15 Verfahren

(1) Wenn für den Eingriff in anderen
Rechtsvorschriften eine behördliche
Bewilligung, Erlaubnis, Genehmigung,
Zustimmung, Planfeststellung, sonstige
Entscheidung oder eine Anzeige an
eine Behörde vorgeschrieben ist, so
trifft die nach diesen Rechtsvorschrif-
ten zuständige Behörde die nach § 14
erforderlichen Entscheidungen. Die
Entscheidungen werden im Einverneh-
men mit den für Naturschutz und
Landschaftspflege zuständigen Behör-
den getroffen, soweit nicht die für Na-
turschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden selbst entschei-
den. In den Fällen des § 14 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 werden die Entscheidungen im
Benehmen mit der obersten Behörde
für Naturschutz und Landschaftspflege
getroffen. Im übrigen gilt § 8 a Abs. 3
des Bundesnaturschutzgesetzes.
(1 a) Wird der Eingriff durch ein Vorha-
ben verursacht, das nach § 3 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung vom 12. Februar 1990 (BGBI. l S.
205 / GVBI. S. 570) oder nach anderen
Rechtsvorschriften einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung unterliegt, so
muss das Verfahren, in dem die Ent-
scheidungen und Maßnahmen nach
§␣ 14 getroffen werden, den Anforde-
rungen des Berliner Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung vom
21. Juli 1992 (GVBI. S. 234) entsprechen.
(2) Ist in anderen Rechtsvorschriften
keine behördliche Entscheidung oder
Anzeige an eine Behörde vorgeschrie-
ben, so hat derjenige, der einen Eingriff
vorzunehmen beabsichtigt, dies der
zuständigen Behörde für Naturschutz
und Landschaflspflege mindestens
zwei Monate vorher schriftlich anzuzei-
gen. Die zuständige Behörde für Natur-
schutz und Landschaftspflege trifft die
nach § 14 erforderlichen Entscheidun-
gen.
(3) Anträge und Anzeigen müssen alle
für die Entscheidungen der Behörden
notwendigen Angaben, insbesondere
über Art und Umfang des Vorhabens
sowie über den zu erwartenden Endzu-
stand und die beabsichtigten Aus-
gleichsmaßnahmen, enthalten. Es kann
verlangt werden, dass die zum Aus-

gleich eines Eingriffs erforderlichen
Maßnahmen in einem Plan nachgewie-
sen werden.
(4) Zur Erfüllung von Auflagen können
Sicherheitsleistungen verlangt werden.
(5) Sind Ausgleichsmaßnahmen vorge-
sehen, so ist die Beendigung oder mehr
als einjährige Unterbrechung des Ein-
griffs der Behörde anzuzeigen, die die
Ausgleichsmaßnahmen angeordnet
hat. Wird der Eingriff länger als ein Jahr
unterbrochen, so kann die Behörde den
Verursacher verpflichten, vorläufige
Maßnahmen zur Sicherung der Aus-
gleichsmaßnahmen durchzuführen
oder, wenn der Abschluss des Eingriffs
in angemessener Frist nicht zu erwar-
ten ist, den Eingriff auszugleichen. Eine
gelegentliche unwesentliche Weiter-
führung des Eingriffs steht einer Unter-
brechung im Sinne der Sätze 1 und 2
nicht entgegen,
(6) Bei einem Eingriff in Natur und
Landschaft, der aufgrund eines nach
öffentlichem Recht vorgesehenen
Fachplanes vorgenommen werden soll,
hat der Planungsträger die zum Aus-
gleich dieses Eingriffs erforderlichen
Maßnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege im einzelnen im
Fachplan oder in einem landschafts-
pflegerischen Begleitplan in Text und
Karte darzustellen; der Begleitplan ist
Bestandteil des Fachplanes.
(7) Die oberste Behörde für Natur-
schutz und Landschaftspflege führt ein
Kataster, in dem die für Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen festgesetzten Flä-
chen erfasst werden. Das Kataster soll
Flächen, die bei bezirksübergreifenden
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
festgesetzt werden, und Flächen, die
von gesamtstädtischer, außergewöhnli-
cher umweltpolitischer oder besonde-
rer ökologischer Bedeutung sind, erfas-
sen. Das Kataster dient auch dem Ziel
einer Nachprüfbarkeit der Umsetzung
der vorgesehenen Maßnahmen. Das
Kataster ist fortzuschreiben. Dem Ab-
geordnetenhaus ist regelmäßig zu be-
richten. Die zur Führung des Katasters
erforderlichen Unterlagen stellen die
für die Entscheidung über die Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen jeweils
zuständigen Behörden zur Verfügung.
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G Berliner Schutzgebiete gem.
FFH-Richtlinie

Abb. 13
Karte der Berliner FFH-
Gebiete
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Fließgewässer

Stehende Gewässer

Verlandungsbereiche

Röhrichte, Seggenrieder
und Nasswiesen

Abgrabungen - Kies-,
Sand-, Mergelgruben

Vegetationsarme
Flachufer

Zwischenmoore

Niedermoore

Äcker und Acker-
brachen

Feucht- und Frische
Wiesen und Weiden

Säume

Zwergstrauchheiden
und trockene Mager-
rasen

Nasswälder - Bruch-,
Sumpf- und Auwälder

Mischwälder und Ge-
büsche

Baum- und Strauch-
bestimmte Lebensräu-
me der offenen Land-
schaft

ausgewählte
Lebensraumtypen
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1 In Anlehnung an: „Handlungsanleitung zur Anwendung der Eingriffsregelung in Bremen”, Han-
nover 1998, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz UNI Hannover in ARGE mit
Planungsbüro Mitschang, modifiziert nach: „Definitionen und Beschreibungen der nach §␣ 30a
des Berliner Naturschutzgesetzes geschützten Biotope”, Berlin 1995, im Auftrag der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz von ARGE Hemeier & Steinlein

Tab. 7
geeignete
Tiergruppen für die
Erfassung des
biologischen Inventars

H Geeignete Tiergruppen für
die Erfassung des biologischen
Inventars

O Tiergruppen, deren Erfassung grundsätzlich für die Charakterisierung und Be-
wertung des biologischen Inventars geeignet ist.

o Tiergruppen, deren Erfassung je nach den örtlichen Gegebenheiten oder spezi-
ellen Fragestellungen zusätzlich sinnvoll sein kann.
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Vorhaben Arbeitsschritt Klärungsbedarf
(Straßenbau)

Abgrenzung des Wie ist die schutzgut-, vorhaben-
Untersuchungsraumes und wirkungsspezifische Abgren-

zung des Untersuchungsraumes
vorzunehmen? Welche Wirkun-
gen sind in der jeweils spezifi-
schen Ausprägung der Umwelt-
Schutzgüter im Untersuchungs-
gebiet zur Abgrenzung des
Untersuchungsraumes heranzu-
ziehen?

Bestandsaufnahme Welche Schutzgüter nach UVPG
sind zu erfassen und wie?

Raumempfind-
lichkeitsanalyse Erfassung der Welche Informationen zum Pro-

Wirkfaktoren jekt sind notwendig, die in der
Lage sind, die Umweltaus-
wirkungen des Projektes hinrei-
chend präzise abzubilden?

Linienvarianten Prognose der Beein- Wie sind die Auswirkungen des
trächtigungen Projektes auf die Schutzgüter hin-

reichend valide zu prognostizie-
ren (Methodik)?

Bestimmung der Werden Wert- und Funktions-
Erheblichkeit elemente der Leistungs-
und Nachhaltigkeit fähigkeit des Naturhaushaltes

und des Landschaftsbildes von
besonderer Bedeutung mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit
beeinträchtigt?
Mit welcher Intensität und in wel-
chem Umfang werden Wert- und
Funktionselemente allgemeiner
Bedeutung beeinträchtigt?

Vermeidbarkeit Durch welche Vorkehrungen, wie
- durch räumliche Varianten
- durch Änderung der Straßen-
charakteristikkönnen Beeinträch-
tigungen vermieden werden?
Welche Beeinträchtigungen kön-
nen gemindert werden?

Ausgleichbarkeit Kann die Beeinträchtigung der
betroffenen Wert- und Funktions-
elemente
- in gleichartige Weisen,
- in angemessener Zeit und
- in räumlich- funktionalem
Zusammenhang ausgeglichen
werden?

I Fragenkatalog für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung zur
Linienführung einer Bundesfernstraße (siehe Kap. 2.6.5
Untersuchungsmethode)
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J Fragenkatalog für die Erstellung des landschaftspflegerischen
Begleitplanes zur Planfeststellung einer Bundesfernstraße bei Vorlie-
gen einer UVU

aus: Winkelbrandt,A.,Die Bedeutung von Bewertungsverfahren in Umwelt-
verträglichkeitsstudien und landschaftspflegerischen Begleitplänen zur
Fernstraßenplanung als Entscheidungsgrundlagen für die
Bundesverwaltungen,BDLA (Hrsg.) 1995

Vorhaben

(Straßenbau)

Überprüfung der
UVS-Unterlagen

Landschafts-
pflegerischer
Begleitplan

Arbeitsschritt

Abgrenzen des
Untersuchungsraumes
Bestandsaufnahme

Erfassung der
Wirkfaktoren
Prognose der Beein-
trächtigungen
Bestimmung der Erheb-
lichkeit und
Nachhaltigkeit
Vermeidbarkeit
Ausgleichbarkeit

Ausgleichsmaßnahmen
für nicht vermeidbare
Beeinträchtigungen

Bilanzierung

Abwägung

Ersatzmaßnahmen

Bemessung von
Geldleistungen

Klärungsbedarf

Wie ist der Untersuchungsraum-
anzupassen? Reichen die Be-
standsaufnahmen der vorgelager-
ten Planungsstufen und der UVU
aus, um die Anforderungen des
UVPG und der Eingriffsregelung
nach § 8 BNatSchG abzuarbeiten?

Sind die Wirkfaktoren weiter zu
konkretisieren?
Welche Vorkehrungen zur Vermei-
dung von Beeinträchtigungen
wurden getroffen?
Unter welchen Voraussetzungen
sind die Beeinträchtigungen aus-
gleichbar?

Sind die Ausgleichsmaßnahmen
in entsprechender Entwicklungs-
zeit und mit Erfolgssicherheit bei
Verfügbarkeit geeigneter Stand-
orte in der Lage, die Beeinträchti-
gungen auszugleichen?

Sind alle erheblichen und nach-
haltigen Beeinträchtigungen, die
nicht vermeidbar sind, durch Aus-
gleichsmaßnahmen ausgegli-
chen?

Sind nicht ausgleichbare Beein-
trächtigungen zu erwarten? Sind
Beeinträchtigungen nicht zu ver-
meiden und nicht auszugleichen?
Gehen andere Belange der Allge-
meinheit den Belangen von Na-
turschutz und Landschaftspflege
vor?

Können möglichst gleichartige
Wert- und Funktionselemente bei
gelockertem räumlich- funktiona-
len Zusammenhang zum Eingriff
entwickelt werden?
Kann die Wiederherstellung in
gleichwertiger Weise erfolgen?15

Sind Beeinträchtigungen nicht
ausgleich- und ersetzbar oder
sind Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen nicht durchführbar
oder nicht zweckmäßig?

15 Gemäß § 14 Abs. (5) NatSchG Bln gelten
diese Restriktionen für Ersatzmaßnahmen
nicht in Berlin
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CHARLOTTENBURG Abt. Bauen, Wohnen, Verkehr und Umwelt
Naturschutz- und Grünflächenamt
Spandauer Damm 20-22, 14059 Berlin
Tel. 34 30 22 68, Fax 34 30 17 09

FRIEDRICHSHAIN Abt. Bau- und Wohnungswesen
Stadtplanungsamt
Frankfurter Allee 35-37,  10247 Berlin
Tel. 23 24-0, Fax 23 24  41 71

HELLERSDORF Abt. Gesundheit und ökologische Stadtentwicklung
Naturschutz- und Grünflächenamt
Riesaer Str. 94, 12519 Berlin
Tel. 99 20-0

HOHENSCHÖNHAUSEN Abt. Stadtentwicklung, Umwelt und Bauwesen
Naturschutz- und Grünflächenamt
Freienwalder Str. 15-16,  13055 Berlin
Tel. 98 20-81 00, Fax 98 20-81 02

KÖPENICK Abt. Bau- und Wohnungswesen
Naturschutz-und Grünflächenamt
Grünauer Str. 210,  12557 Berlin
Tel. 65 82 23 68, Fax 65 82 20 11

KREUZBERG Abt. Bau-, Wohnungswesen, Sport
Naturschutz- und Grünflächenamt
Schöneberger Str. 20, 10963 Berlin
Tel. 25 88 80 30, Fax 25 88 80 33

LICHTENBERG Abt. Bau- und Wohnungswesen
Naturschutz- und Grünflächenamt
Bornitzstr. 92, 10365 Berlin
Tel. 55 04 42 30, Fax 55 04 61 09

MARZAHN Abt. Stadtgestaltung und Umweltschutz
LuV 13 Hochbau, Tiefbau, Naturschutz u. Grünflächen
Parsteiner Ring 44, 12679 Berlin
Tel. 9 32 31 18, Fax 9 37 54 49

MITTE Abt. Ökolog. Stadtentwicklung, Bauen u. Wohnen
Naturschutz- und Grünflächenamt
Karl-Marx-Str. 31, 10178 Berlin
Tel. 24 70 38 79

Für die UVP und die Eingriffsregelung sowie für Naturschutz und Landschafts-
pflege sind folgende Stellen im Land Berlin zuständig:

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin
Tel.: 030 / 9025 - 0

Oberste Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege (Abt. I)
Rechts- und überregionale Angelegenheiten, Umweltforschung (Abt. IV)
Internet: http://www.sensut.berlin.de
E-mail: poststelle@sensut.verwalt-berlin.de

Untere Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege im jeweiligen Bezirksamt
von Berlin:
Internet: http://www.berlin.de

K Behörden
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NEUKÖLLN Abt. Bau-, Wohnungswesen u. Umweltschutz
Naturschutz- und Grünflächenamt
Karl-Marx-Str. 84/86,  12040 Berlin
Tel. 6809 2268, Fax 6809 3757
Stadtplanungsamt
Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin
Tel. 68 09 22 63, Fax 68 09 37 44

PANKOW Abt. Personal und Verwaltung
Naturschutz- und Grünflächenamt
Pasewalker Str. 64, 13127 Berlin
Tel. 48 83-0, Fax  48 83-16 47

PRENZLAUER BERG Abt. Bauen, Wohnen, Umwelt
Naturschutz- und Grünflächenamt
Kniprodestr. 62 , 10407 Berlin
Tel. 42 40 45 01, Fax 42 40 45 03

REINICKENDORF Abt. Bau- und Wohnungswesen,
Naturschutz- und Grünflächenamt
Teichstr. 65, 13407 Berlin
Tel. 41 92 22 68, Fax 41 92 34 20

SCHÖNEBERG Abt. Stadtentwicklung, Umweltschutz u.
Wirtschaft
Stadt- und Landschaftsplanungsamt
John- F.- Kennedy-Platz, 10820 Berlin
Tel. 78 76 25 74, Fax 78 76 89 33

SPANDAU Abt. Bauen, Wohnen und Umweltschutz
Naturschutz- und Grünflächenamt
Pionierstr. 80, 13589 Berlin
Tel. 33 03 30 25, Fax 33 03 39 55

STEGLITZ Abt. Bauen und Wohnen
Schloßstr. 80, 12165 Berlin
LUV Bauamt
Fachbereich Naturschutz und Grünflächen
Tel. 79 04 38 65, Fax 79 04 32 49
LUV Bauordnungsamt
Fachbereich Stadtplanung
Tel. 79 04-0, Fax 79 04 39 59

TEMPELHOF Abt. Bau-, Wohnungswesen und Umweltschutz
Naturschutz- und Grünflächenamt
Manteuffelstr. 63, 12103 Berlin
Tel. 75 60 38 00, Fax 75 60 38 02

TIERGARTEN Abt. Bau und Wohnungswesen
Naturschutz- und Grünflächenamt
Straße d. 17. Juni 31, 10785 Berlin
Tel. 39 05 25 80, Fax 39 05 24 78

TREPTOW Abt. Bau, Wohnungswesen u. Umwelt;
Stadtplanungsamt
PF 68, 12414 Berlin
Tel. 53 31 52 06, Fax 53 31 51 19

Naturschutz- und Grünflächenamt
Am Haselbusch 2, 12487 Berlin
Tel. 53 31 57 35, Fax 6 36 47 74

WEDDING Abt. Bauwesen und Umwelt
Naturschutz- und Grünflächenamt
Iranische Str. 3, 13344 Berlin
Tel. 45 75-0, Fax 45 75 58 16
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WEISSENSEE Abt. Bau- und Wohnungswesen, Bildung
Naturschutz- und Grünflächenamt
Darßer Str. 203, 13088 Berlin
Tel. 96 79 22 68, Fax 96 79 44 90

WILMERSDORF Abt. Bau- u. Wohnungswesen, Umweltschutz
Umweltamt
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin
Tel. 86 41 34 25, Fax 86 41 27 10

ZEHLENDORF Abt. Bau-, Wohnungswesen und Umweltschutz
Naturschutz- und Grünflächenamt
Fischerhüttenstr. 39, 14163 Berlin
Tel. 80 91 22 68, Fax 80 91 33 88

(Stand Mai 1999)

Fachliche Beratung für Naturschutz und Landschaftspflege:

Landesbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege
Prof. Dr. Sukopp,
Tel.: 9025-1030/10 31

und

Sachverständigenbeirat für Naturschutz und Landschaftspflege
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin
Tel.: 9025-1013
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Baumschutzgemeinschaft e. V.
Potsdamer Str. 65
10785 Berlin

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e. V.
Potsdamer Str. 65
10785 Berlin

Bund für Umwelt und Naturschutz Berlin e. V.
Crellestraße 35
10827 Berlin

Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT)
Landesverband Berlin e. V.
z. H. Dr. Manfred Buhle
Planetenstraße 45
12057 Berlin

Grüne Liga Berlin
Landesverband des Grüne Liga e.␣ V.
Prenzlauer Allee 230
10405 Berlin

Landesjagdverband Berlin e. V.
Haus der Jagd
Sundgauer Straße 41
14169 Berlin

Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Berlin e. V.
Hauptstraße 13
13055 Berlin

Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.␣ V.
Teufelsseechaussee 22 – 24
14193 Berlin

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Clayallee 226 a
14195 Berlin

Touristenverein „Die Naturfreunde”
Landesverband Berlin e.V.
Ringstr. 76/77
12205 Berlin

Volksbund Naturschutz e. V.
Königin-Luise-Straße 6 – 8
14195 Berlin

L Anerkannte Naturschutzverbände – § 29 BNatSchG:
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Abwägung 10, 13, 25, 27, 28, 33, 38, 40, 42
Auhagen - Methode 36
Ausgleichsabgabe 36, 38
Ausgleichsmaßnahmen 33, 36, 41
Bauleitplanverfahren 21, 25, 27
Bestandsaufnahme 10, 39
Bewertung 8, 10, 15, 19, 20, 23, 25, 27, 34, 42
Bilanz 40
Biotope 17, 18, 19, 49
Boden 13, 16, 25, 29, 30, 33
Checkliste 20
Darstellung, zusammenfassende 15, 22
Eingriff in Natur und Landschaft 23, 36, 42
Eingriffsregelung 8, 25, 27, 28, 29
Erheblichkeit 34, 38
Erörterungstermin 24
Ersatzmaßnahmen 22, 27, 28, 33, 36, 38
Fachplanung 37
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 30
Indikation 39
Information 16, 17, 18
Klima 13, 16, 33
Kompensationsmaßnahme 33, 35, 36, 38, 40
Konfliktanalyse 38, 39
Kultur- und Sachgüter 13
Landschaftsplanung 23, 30, 34, 35
Landschaftsbild 13, 29, 31, 34
landschaftspflegerischer Begleitplan 28
Landschaftsprogramm/Artenschutzprogramm Berlin 18, 35
Lärm 15, 16, 18
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 29, 30, 33, 34
Linienbestimmung 11, 15, 21, 22
Luft 13, 15, 23
Mensch 13, 17, 26
Minderung von Projektauswirkungen 28, 38
Minimierung 33, 37
Nachkontrolle 40
Naturhaushalt 13, 26, 29, 30, 32
Naturschutzbehörde 15, 26
Natur und Landschaft 13, 23, 27, 29, 30
Öffentlichkeit 15, 22, 24
Ökosystem 39
ordinale Skalen 21
Pflanzen 13, 19, 26, 29
Plangenehmigungsverfahren 23, 27, 37
Rangordnungstabelle 21
Raumordnungsverfahren 11, 21, 23
Richtlinien 10, 26
Schutzgüter 9, 13, 16, 17, 21, 27
Scoping 15, 17, 18
Tiere 13, 16, 17, 26
Umweltauswirkungen 8, 15, 20, 21, 23, 25
Umweltverträglichkeitsstudie 12, 13, 15, 27
Umweltverträglichkeitsprüfung 8, 10, 15, 25, 26, 28
Untersuchungsmethode 20, 36
Untersuchungsraum 15, 17, 18
Untersuchungszeitraum 18, 19
Vermeidung 26, 27, 28, 32, 33, 38, 41
Vorhaben 8, 11, 15, 20, 21, 22
Wasser 13, 16, 23
Wechselwirkungen 10, 13, 16, 21
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Ergänzungsblatt zum Leitfaden “Umweltverträglichkeitsprüfung und
Eingriffsregelung in der Stadt- und Landschaftsplanung“

Zur Aktualisierung und Ergänzung des vor-
liegenden Leitfadens möchten wir nach
Drucklegung auf Änderungen von Gesetzen
und die neueste Rechtsprechung hinweisen.
Zusätzlich stellen wir eine missverständliche
Formulierung im Text S. 15  (2.5 Verfahrens-
ablauf einer UVP) klar.
Eine Auswahl für Berlin möglicherweise
relevanter UVP-pflichtiger Projekte ent-
sprechend der Anhänge I und II der UVP-
Änderungsrichtlinie ergänzt dieses
Einlegeblatt. 

Gesetze
� Während der Erarbeitung des Leitfadens

trat das BauGB-MaßnahmenG außer
Kraft. Daher ist auf Seite 25, linke Spalte,
4. Absatz der sich darauf beziehende Satz
ersatzlos zu streichen.

� Die Geltungsdauer des Gesetzes zur
Beschleunigung der Verkehrswege-
planung endet erst am 31.12.2004.

UVP-Verfahrensablauf
Zum Ablauf eines Zulassungs- bzw. Planfest-
stellungsverfahrens mit UVP, Seite 14 und 15,
linke Spalte, ist anzumerken, dass zum
Scoping-Termin zunächst Informations-
material bzw. erste Unterlagen (sog. Exposé)
vom Vorhabenträger vorgelegt werden. Das
Verfahren entsprechend dem jeweiligen
Fachrecht beginnt danach mit dem Einreichen
der Antragsunterlagen (einschließlich UVU) zur
Antragstellung.

UVP–Änderungs–Richtlinie 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes sind wesentliche
Bestimmungen der UVP–Änderungs–
Richtlinie (UVP-ÄndRL) vom 03.03.1997
unmittelbar wirksam, sofern es für das
Vorhaben ein Trägerverfahren gibt. Diese
Regelung gilt solange, bis die Umsetzung der
UVP-ÄndRL in das innerstaatliche Recht von
Bund und Ländern erfolgt. 
Die UVP-Richtlinie ist demzufolge in der
Fassung der UVP-ÄndRL anzuwenden. Ent-
scheidend ist dabei der Zeitpunkt der förm-
lichen Antragstellung (bis 14.03.1999).
Daraus ergeben sich folgende zusätzliche
Anforderungen verfahrensrechtlicher Art:
� Der Prüfrahmen ist gem. Art. 3 und 4

UVP-ÄndRL umfassender abzugrenzen.
Künftig sind bei der Prüfung der Wech-
selwirkungen die Punkte Sachgüter und

kulturelles Erbe in die Betrachtung einzu-
beziehen.

� Einzelfallentscheidungen über die Not-
wendigkeit einer UVP bei Anhang-II-
Vorhaben der UVP-ÄndRL sind nach Art. 4
Abs. 4 der UVP-ÄndRL durch die zu-
ständigen Behörden der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. 

� Bei grenzüberschreitenden Projekten ist
nach Art. 7 der UVP-ÄndRL eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchzuführen.

� Art. 9 der UVP-ÄndRL schreibt die
Bekanntmachung der Entscheidung über
die beantragte Genehmigung vor.

In den Anhängen I und II der UVP-ÄndRL
sind die Vorhabentypen aufgeführt, die UVP-
pflichtig sind.
Dabei sind die in Anhang I aufgelisteten
Projekte dann UVP-pflichtig, wenn sie gewisse
Schwellenwerte erreichen. Werden diese
Schwellenwerte nicht erreicht, ist zu prüfen, ob
das Vorhaben als „Anhang-II-Vorhaben“ einer
UVP-Pflicht unterliegt. Bei dieser Einzel-
fallprüfung oder der Festlegung von Schwel-
lenwerten („Screeningverfahren“) sind die
relevanten Auswahlkriterien des Anhang III zu
berücksichtigen.
Diese Auswahlkriterien umfassen insbeson-
dere:
� Merkmale der Projekte (wie Projektgröße,

Kumulierung mit anderen Projekten,
Ressourcennutzung, Abfallerzeugung,
Belästigung, Unfallrisiko), 

� Standort der Projekte (wie ökologische
Empfindlichkeit, möglicherweise beein-
trächtigter Räume),

� Merkmale der potentiellen Auswirkungen
(wie Schwere, Wahrscheinlichkeit, Dauer
der Auswirkungen). 

In der folgenden Aufstellung wird eine
Auswahl eventuell für Berlin relevanter
Projekte zusammengefasst.

Anhang I
� Stillegung / Demontage von Kernkraft-

werken
� Anlagen zur Erzeugung / Anreicherung

von Kernbrennstoffen, der (Wieder-)
Aufarbeitung oder zur Lagerung (länger
als 10 Jahre) bzw. endgültigen Beseiti-
gung bestrahlter Kernbrennstoffe oder
(hoch-) radioaktiver Abfälle



� Anlagen zur Gewinnung von Roheisen
und Stahl bzw. Nichteisenmetallen aus
Erzen, Konzentraten oder sekundären
Rohstoffen

� Integrierte chemische Anlagen
� Bau von neuen vier- oder mehrspurigen

Straßen, Wasserstraßen, Häfen, Flug-
plätzen und Eisenbahnanlagen

� Abfallbeseitigung zur Verbrennung oder
chemischen Behandlung ungefährlicher
Abfälle

� Grundwasserentnahme
� Bauvorhaben zur Umleitung von Wasser-

ressourcen
� Abwasserbehandlungsanlagen
� Gewinnung, Raffinierung oder Lagerung

von Erdöl, Erdgas u. petrochemischen /
chemischen Erzeugnissen

� Öl-, Gas- bzw. Chemikalien-Pipelines
� Industrieanlagen zur Herstellung von

Zellstoff, Papier oder Pappe
� Steinbrüche / Tagebau / Torfgewinnung
� Intensivtierhaltung von Schweinen oder

Geflügel
� Hochspannungsfreileitungen

Anhang II 
� Wasserwirtschaftliche Projekte in der

Landwirtschaft (auch Bodenbe- und
Entwässerungsprojekte)

� Erstaufforstungen und Waldumwand-
lungen 

� Anlagen zur Intensivtierhaltung und der
intensiven Fischzucht

� Bergbau (auch Untertage) und Stein-
brüche

� Hüttenwesen 
� Gewinnung von Mineralien durch

Baggerung in Flüssen
� Windfarmen
� primäre Metallverarbeitung und Bear-

beitung (Veredlung) von Metallen
� Werften für Schiffe und Luftfahrzeuge
� Motorenbau und -prüfung
� Glaserzeugung / mineralverarbeitende

Industrie (Anlagen zum Schmelzen
mineralischer Stoffe)

� Anlagen zur Herstellung von Mineral- und
Glasfasern und keramischen Erzeug-
nissen

� Anlagen der Textil-, Leder-, Holz- und
Papierindustrie

� Anlagen der chemischen und gummi-
verarbeitenden Industrie

� Anlagen der Nahrungs- und Genuss-
mittelindustrie 

� Infrastrukturprojekte (Städtebauprojekte
einschließlich der Errichtung von Ein-
kaufszentren und Parkplätzen, Flug-
plätzen, Straßen, Häfen, Strecken für den
schienengebundenen Verkehr sowie von
intermodalen Umschlaganlagen und
Terminals)

� Sonstige Projekte (Lagerung von Eisen-
schrott; Abfallbeseitigungs- und Tier-
körperverwertungsanlagen, Anlagen zur
Wiedergewinnung oder Vernichtung von
explosionsgefährlichen Stoffen)

� Fremdenverkehr und Freizeit (Skipisten
und –lifte, Seilbahnen, ganzjährig
betriebene Campingplätze sowie
Freizeitparks)

Berlin, im Januar 2000
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